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 Allgemeine Verwaltung 

Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 
 

An die/ das/ den 
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/  
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/ 
Wirtschaftsbeirat 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
Vertreter der Presse 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

Info@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 23.11.2021  
 

 
 

Ergänzte Einladung zur 
24. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am Dienstag, 30.11.2021, 19:00 Uhr, im Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld, Stadtsaal stattfindenden Sitzung des Stadtrates ein. 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Bürgerfragestunde gem. § 36 der Geschäftsordnung (GeschO); Anfragen an den 

Oberbürgermeister 
 

 2. Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen gem. Art. 
52 Abs. 3 GO 
 

 3. Benennung der Mitglieder (m/w/d) und der Stellvertreter (m/w/d) für den Sonder-
ausschuss Corona-Pandemie der Parteien Freien Wähler und Bündnis 90/ Die 
Grünen; Beschluss 
 

 4. Städtebauförderung 2022 Konversion Fliegerhorst 
 

 5. Änderungssatzung zur Satzung über den Wirtschaftsbeirat der Großen Kreisstadt 
Fürstenfeldbruck (WBS) 
 

 6. Gründung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Amperland 
(ZVTKA) durch die Stadt Fürstenfeldbruck als Gründungsmitglied 
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 7. Grundsatzbeschluss für die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) 

 
 8. Beschluss zu eingereichten Positionspapieren Klimaschutz 

 
 9. SA-Nr. 072, Renaturierung Nasenbach und Errichtung einer funktionierenden 

Fischtreppe; Beschluss 
 

 10. Verschiedenes 
 

 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1. Immobilienangelegenheiten 

 
 2. Verschiedenes 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

9. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen gem. 
Art. 52 Abs. 3 GO 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 1-0241/ trn Erstelldatum 16.11.2021 

Verfasser Trnka, Sophie Zuständiges Amt Amt 1 

Sachgebiet 10 Allgemeine Verwaltung Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Kenntnisnahme 30.11.2021 Ö 

 
Entsprechend den Bestimmungen des Art. 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern und des § 25 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Stadtrat werden nachfol-
gende Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung vom 26.10.2021 bekannt ge-
geben: 
 
TOP 1 Kino Lichtspielhaus - Pachtvertrag zum Bau eines zweiten Saales 

 
Beschluss: 
 

1. Dem vorgelegten Vertrag über den Bau eines zweiten Kinosaals auf einer Teilfläche 
des städtischen Grundstücks FlNr. 234/3 Maisacher Str. 7 zwischen der Großen 
Kreisstadt Fürstenfeldbruck und der Arena Filmtheater BetriebsGmbH zuzustim-
men. 

2. Für den Einbau eines Behinderten-WCs und die Errichtung des barrierefreien Zu-
gangs im Zuge der Baumaßnahme wird einem einmaliger Zuschuss von 7.000,-- € 
zugestimmt – Haushaltsmittel von 7.000,-- € werden im Haushalt 2022 dafür bereit-
gestellt. 

3. Der Oberbürgermeister oder dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter wird unter 
Bezugnahme auf den Sachvortrag beauftragt, alle zum Vollzug des Rechtsge-
schäfts erforderlichen Rechtshandlungen vorzunehmen und alle damit verbun-
denen Erklärungen abzugeben. 

 
 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2593/2021 
 

24. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Benennung der Mitglieder (m/w/d) und der Stellvertreter (m/w/d) für den 
Sonderausschuss Corona-Pandemie der Parteien Freien Wähler und 
Bündnis 90/ Die Grünen; Beschluss 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 1-0241/tr Erstelldatum 19.11.2021 

Verfasser Klehr, Roland Zuständiges Amt Amt 1  

Sachgebiet 10 Allgemeine Verwaltung Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Besetzung des Sonderausschuss Corona-Pandemie wie 
folg:  
 

 Sonderausschuss Corona-Pandemie (SoCoPa)  

Vorsitz: 

   Fraktion   Mitglied   1. Vertre-
tung 

  2. Vertre-
tung 

8 FW   M. Droth   Glockzin    

9 FW   Stockinger      Glockzin 

10 Grüne   Merkl  Geißler   Mellentin 

11 Grüne   Halbauer   Mellentin  Brückner 

12 Grüne   Hannig   Brückner  Geißler 

13 Grüne   Stangl   Brückner   Geißler 

 

 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Seite 2 

 

Referent/in Droth / FW     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in Halbauer / Grüne     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 die Einrichtung eines Sonderaus-
schusses Corona-Pandemie beschlossen.  
 
Nach der Niederlegung des Stadtratsmandats von Herrn Franz Neuhierl (FW) wird 
die in der Sitzung vorgeschlagene Person als Stellvertreter für den Sonderausschuss 
Corona-Pandemie benannt.  
 
Nach der Niederlegung des Stadtratsmandats von Frau Judith Schacherl (Bündnis 
90/Die Grünen) wird Frau Theresa Hannig als ordentliches Mitglied des Sonderaus-
schusses Corona-Pandemie benannt.  
 
Daraus ergibt sich folgende Ausschusszusammensetzung:   
 

 Sonderausschuss Corona-Pandemie (SoCoPa)  

Vorsitz: 

   Fraktion   Mitglied   1. Vertretung   2. Vertretung 

8 FW   Droth   Glockzin   N.N. 

9 FW   Stockinger   N.N.   Glockzin 

10 Grüne   Merkl  Geißler   Mellentin 

11 Grüne   Halbauer   Mellentin  Brückner 

12 Grüne   Hannig   Brückner  Geißler 

13 Grüne   Stangl   Brückner   Geißler 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2584/2021 
 

24. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Städtebauförderung 2022 Konversion Fliegerhorst 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 15.11.2021 

Verfasser Kripgans-Noisser, Nadja Zuständiges Amt PGF  

Sachgebiet Konversion Fliegerhorst Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

 

Anlagen: 1. Bedarfsmitteilung 
2. Maßnahmenplan 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jahresantrag 2022 Städtebauförderung Ib „Konversion Fliegerhorst“ wird in der 
beiliegenden Fassung beschlossen. 
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Seite 2 

 

Referent/in     Stockinger / FW Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Die Konversionsmaßnahme Fliegerhorst wurde im Jahr 2012 hinsichtlich der Pla-
nungsaufwendungen (wie Vorbereitende Untersuchungen, Wettbewerb) in das Bay-
erische Städtebauförderungsprogramm aufgenommen, das jährlich fortge-
schrieben wird.  
 
Als Grundlage für die Aufstellung des jährlichen Städtebauförderungsprogrammes 
dienen der Regierung die Programmanmeldungen der einzelnen Städte und Ge-
meinden. 
 
Die Regierung von Oberbayern prüft die Programmanmeldungen der Städte und 
Gemeinden zuerst auf Förderfähigkeit und schlägt die Maßnahmen dann nach sach-
lichen oder räumlichen Schwerpunkten, ihrer Bedeutung und Dringlichkeit dem In-
nenministerium vor. 
Dieses stellt dann das jährliche Förderprogramm auf und die entsprechenden Mit-
tel im Landeshaushalt zur Verfügung. 
 
Da wie in vielen Bereichen auch für das Städtebauförderprogramm jährlich weniger 
Mittel zur Verfügung stehen als von den Städten und Gemeinden zur Förderung be-
antragt werden, legt die Regierung besonderen Wert darauf, dass nur solche Maß-
nahmen angemeldet werden, die im jeweiligen Haushaltsjahr auch realisierbar 
sind. Damit soll vermieden werden, dass die wenigen verfügbaren Landesmittel teil-
weise wegen überhöhter oder nicht realisierbarer Programmanmeldungen blockiert 
werden. 
 
Die Regierung fordert aus diesem Grund seit 1995 den verbindlichen Beschluss 
des Stadt- bzw. Gemeinderates über die Jahresanträge. 
Weiterhin müssen die Anträge vorab mit der Regierung von Oberbayern vorbespro-
chen und abgestimmt werden. Dies ist erfolgt. 
 
Der anliegende Antrag basiert auf der Fortschreibung des Vorjahresantrages. Im 
Antrag können nur solche Maßnahmen aufgenommen werden, die sowohl von der 
Finanzierung als auch von der zeitlichen Umsetzung in 2022 realistisch und realisier-
bar sind. Gleiches gilt für die Folgejahre. 
 
Die Bewilligung der Maßnahmen unter 1.4 hat die Regierung von Oberbayern noch 
in diesem laufenden Haushaltsjahr in Aussicht gestellt.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wurde für das Jahr 2022 beiliegender An-
trag erarbeitet. Das Verfahren zur Übermittlung der Bedarfsmitteilung mit Maßnah-
menplan wurde für das Haushaltsjahr 2022 digitalisiert. Die im Anhang dargestellte 
Bedarfsmitteilung wird nach Beschluss des Stadtrates in den Formularservice Bayern 
übertragen.  
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Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 StBauFR 2007 Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

2100 o. 1070

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

3. Stand der Förderung Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt förderfähige Kosten nach den StBauFR 2007 1.260

bisher zugeteilte Fördermittel für förderfähige Kosten von insgesamt

./. bisher bewilligte Fördermittel für förderfähige Kosten von insgesamt 125

= Bewilligungsreste für förderfähige Kosten, die neben den Einnahmen

nach beiliegender Aufstellung bis Jahresende noch verwendet werden

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

4. Programmanmeldung 2022 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

./. Einnahmen der Gesamtmaßnahme lt. Anlage

755 300 100 15

5. Erklärungen

Ort, Datum Unterschrift

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staaatsministerium des Innern Stand: Oktober 2007

15

Frau Klein oder Frau Kripgans

Postfach

80534 München

Erich Raff; Oberbürgermeister

Fürstenfeldbruck, den 

755

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige 

Kosten die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug 

evtl. Einnahmen). Wir versichern, daß die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde 

gelegt werden.

= tatsächlicher Bedarf förderfähiger Kosten

300 100

Hauptanschluss

Landkreis

08141/281-

Fürstenfeldbruck

An die

Regierung 

Sachgebiet 34 Städtebau

82256 Fürstenfeldbruck, Hauptstraße 31

Fürstenfeldbruck

gabriele.klein@fuerstenfeldbruck.de

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, Sanierungs-

gebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

                                    

Fördergegenstand nach BauGB

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

"Konversion Fliegerhorst"

(Bayerisches Städtebauförderungsprogramm)

Sanierungsmaßnahme

Gesamtmaßnahme

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Blatt 1

Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                    
z.B.   Sanierungsgebiet II

2022 2023 2024 2025
1. Vorbereitungen 

1.1 Gutachten (Planungskosten)

Schallschutzgutachten 50 25 25
Erneuerbare Energien 45 15 30
Sportstättenkonzept 120 15 15
Gewerbeflächenentwicklungskonzept 125 125 125

1.2 Wertgutachten
Altlasten 75 20 20 20 15

1.3 Sachverständigenkosten
juristische Beratung 30 10 10 10
begleitender Projektmanager 50 50

1.4 Wettbewerbe
Öffentlichkeitsbeteiligung Wettbewerb 155 100 55
städtebaulicher Wettbewerb 610 450 160

2. Ordnungs-/Erschließungsmaßnahmen 
3. Baumaßnahmen 
4. Sonstiges

Gesamtsumme 1.260 125 755 300 100 15

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

Ausbau des Baudenkmals Heugasse 2                                
(Fl.-Nr. 371) für 4 Wohnungen                            
Gesamtkosten: 1,2 Mio €, Finanzierung ....

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-
sichtlich 

insgesamt 
förderfähig

davon 
bisher 
bereits 
bewilligt

vorgese-  
hen im Pro-
grammjahr

vorgesehen in den drei 
Fortschreibungsjahren
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Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck
"Konversion Fliegerhorst"
Bayerisches Städtebauförderungs Programm
Anmeldung zum Programmjahr 2022      Antrag Ib

Maßnahme Fortschreibung mit Nr.

M 1: 4.000
Datum 17.11.2021

       Plan Nr. 10
Stadtbauamt Fürstenfeldbruck

Maßnahme mit Ordnungsnummer laut Jahresantrag 1.2

Sanierungsgebiet "Fliegerhorst"

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 m

1870

1.3

1.2

1.4

1.1

196.65 ha²
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2389/2021 
 

18. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

23. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Änderungssatzung zur Satzung über den Wirtschaftsbeirat der Großen 
Kreisstadt Fürstenfeldbruck (WBS) 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 1-0241/04 Erstelldatum 23.03.2021 

Verfasser Klehr, Roland Zuständiges Amt Amt 1  

Sachgebiet 10 Allgemeine Verwaltung Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 24.11.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: 921 Änderung der Satzung über den Wirtschaftsbeirat der 
Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck (WBS) 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der PBA empfiehlt dem Stadtrat, den Entwurf der Satzung zur Änderung der Sat-
zung über den Wirtschaftsbeirat vom 01.01.2021 als Satzung zu beschließen.  

 

 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Seite 2 

 

Referent/in Heimerl / SPD
 

    Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Aufgrund der Erfahrungen und bislang erfolgten Bewerbungen für den Wirtschafts-
beirat hat sich gezeigt, dass die restriktive Beschränkung auf Gemeindebürger nicht 
zielführend ist. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, den potenziellen Bewerberkreis 
um die Personen zu erweitern, die ihren Unternehmenssitz in Fürstenfeldbruck ha-
ben: 
 

§ 2 Zusammensetzung, Berufung, Abberufung 

(1) Der Wirtschaftsbeirat besteht aus 7 bestellten Mitgliedern; wobei ein Unterneh-
men, Verein oder eine Organisation maximal durch 2 Mitglieder vertreten sein 
kann. 
 

(2) Die Beiratsmitglieder sollen Kenntnisse und Erfahrungen im Aufgabengebiet des 
§ 1 Abs. 2 besitzen. Sie sind an Weisungen nicht gebunden und erfüllen ihre 
Aufgaben fachbezogen und uneigennützig. Die Beiratsmitglieder müssen Perso-
nen sein, welche in Fürstenfeldbruck ihren Hauptwohnsitz oder den Hauptsitz ih-
res Unternehmens haben oder in einem hiesigen Unternehmen, Verein oder ei-
ner ortsansässigen Organisation tätig sein. 
 

(3) Mitglieder des Stadtrates und der Stadtverwaltung können keine Beiratsmitglie-

der werden. 
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921 

 

- 1 - 
Fürstenfeldbrucker Stadtrecht, Stand XXX 2021 
 

Satzung zur Änderung 
der Satzung über den Wirtschaftsbeirat 
der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck 

(Wirtschaftsbeiratssatzung - WBS) 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck erlässt aufgrund Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 09. März 2021 (GVBl. S. 74; 5/2021), folgende Satzung: 
Die Satzung über den Wirtschaftsbeirat der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck 
(Wirtschaftsbeiratssatzung - WBS) wird wie folgt geändert: 
§ 2 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 2 Zusammensetzung, Berufung, Abberufung 

(1) Der Wirtschaftsbeirat besteht aus 7 bestellten Mitgliedern; wobei ein 
Unternehmen, Verein oder eine Organisation maximal durch 2 Mitglieder vertreten 
sein kann. 
 

(2) Die Beiratsmitglieder sollen Kenntnisse und Erfahrungen im Aufgabengebiet des 
§ 1 Abs. 2 besitzen. Sie sind an Weisungen nicht gebunden und erfüllen ihre 
Aufgaben fachbezogen und uneigennützig. Die Beiratsmitglieder müssen 
Personen sein, welche in Fürstenfeldbruck ihren Hauptwohnsitz oder den 
Hauptsitz ihres Unternehmens haben oder in einem hiesigen Unternehmen, 
Verein oder einer ortsansässigen Organisation tätig sein.  
 

(3) Mitglieder des Stadtrates und der Stadtverwaltung können keine Beiratsmitglieder 

werden. 

 
 
Die Änderung dieser Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
STADT FÜRSTENFELDBRUCK 
Fürstenfeldbruck, xx.xx.2021 
 
 

 

Erich Raff 
Oberbürgermeister 
 

 
Bekanntmachungsvermerk:  
 
Erlassen durch Stadtratsbeschluss vom xx.xx.2021 
Bekannt gemacht durch Anschlag an den städtischen Amtstafeln und Niederlegung im 
Rathaus in der Zeit von xx.xx.2021 bis xx.xx.2021. 
 

En
tw

urf
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2522/2021 
 

24. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Gründung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung 
Amperland (ZVTKA) durch die Stadt Fürstenfeldbruck als 
Gründungsmitglied 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 24.08.2021 

Verfasser Förg, Tanja Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet 30 Rechtsamt Abzeichnung OB: 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Verbandssatzung des Zweckverbandes Thermische Klär-
schlammverwertung Amperland 
Anlage 2: Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Stadtra-
tes vom 21.07.2020 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt:  
 

1. Dem anliegenden Entwurf der Verbandssatzung des Zweckverbandes Ther-
mische Klärschlammverwertung Amperland (ZVTKA) vom 30.09.2021 wird 
zugestimmt. Diese Satzung soll als öffentlich-rechtlicher Gründungsvertrag 
mit den übrigen Beteiligten vereinbart werden. Der beiliegende Entwurf der 
Verbandssatzung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung 
Amperland (ZVTKA) vom 30.09.2021 ist Bestandteil dieses Beschlusses.  

 
2. Der Oberbürgermeister o. V. i. A. wird beauftragt und ermächtigt, die Ver-

bandssatzung in der o. g. Fassung zu unterzeichnen, sowie alle im Zusam-
menhang mit der Gründung des Zweckverbandes Thermische Klärschlamm-
verwertung Amperland zweckdienlichen Maßnahmen vorzunehmen und Er-
klärungen abzugeben.  

TOP Ö  6TOP Ö  6
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3. Der Amperverband wird beauftragt und bevollmächtigt,  

a) alle zur Gründung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwer-
tung Amperland erforderlichen verfahrensrechtlichen Schritte durchzufüh-
ren, insbesondere den Antrag zur Genehmigung der Verbandssatzung bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landratsamt Fürstenfeldbruck) zu stel-
len und die amtliche Bekanntmachung der Verbandssatzung zu veranlas-
sen, sowie  

b) den Genehmigungsbescheid für die Gemeinde entgegenzunehmen und 
diesen an die Gemeinde weiterzuleiten.  
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Seite 3 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

32.765,40 € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 4 

Sachvortrag: 
 
In der Stadtratssitzung am 21.07.2020 wurde über die Notwendigkeit der Verände-
rung der Klärschlammverwertung und über die ausgearbeitete Machbarkeitsstudie 
berichtet. Ab 2029 sind größere Kläranlagen verpflichtet, den im kommunalen Ab-
wasser bzw. Klärschlamm enthaltenen Phosphor zurückzugewinnen. Es wurde an-
schließend eine Absichtserklärung unterschrieben, die den Koordinatoren Planungs-
sicherheit geben soll. Mit dieser Absichtserklärung haben sich Kommunen aus den 
Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau grundsätzlich zu einem interkommunalen 
Verbund der Klärschlammverwertung am Standort der GfA (Gemeinsames Kommu-
nalunternehmen für Abfallwirtschaft) in Geiselbullach ausgesprochen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Gründungsumlage beträgt gemäß dem beiliegenden Satzungsentwurf insgesamt 
200.000,00 €. Diese Kosten werden entsprechend der Einwohnergleichwerte (EGW) 
auf die Mitglieder des Zweckverbands umgelegt. Der Anteil der Stadt Fürstenfeld-
bruck an der Gründungsumlage beträgt daher 32.765,40 €. Im Übrigen hat die Stadt 
Fürstenfeldbruck die durch die Verwertung ihres Klärschlamms anfallenden Kosten 
zu tragen, die durch entsprechende anteilige Umlagen gemäß der §§ 17 und 18 vom 
Zweckverband erhoben werden.  
 
Verbandssatzung: 
Im Rahmen der Gründung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwer-
tung Amperland (ZVTKA) wird nunmehr mit der Vorlage des beigefügten genehmi-
gungsfähigen Satzungsentwurfs das abschließende Kapitel aufgeschlagen. Auf die 
eingangs erwähnte Beschlussvorlage Nr. 2193/2020 der Stadtratssitzung vom 
21.07.2020 wird hingewiesen.  
 
Der beigefügte Satzungsentwurf wurde in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) und dem Lenkungsausschuss entworfen.  
Der Lenkungsausschuss besteht aus Vertretern der Standortkommune, der großen 
Kläranlagenbetreiber AV, den Stadtwerken Dachau und der Kreisstadt Fürstenfeld-
bruck, sowie der kleinen Kläranlagenbetreiber durch den ZVA Obere Amper und der 
Politik durch den Bürgermeister des kreisangehörigen Markts Markt Indersdorf.  
Der erarbeitete Satzungsentwurf ist in den vergangenen Monaten mit der zuständi-
gen Rechtsaufsicht des Landratsamtes Fürstenfeldbruck im Zusammenwirken mit 
dem BKPV und unter Beteiligung des zuständigen Fachjuristen des Bayerischen 
Gemeindetags abgestimmt worden. Es liegt somit im Ergebnis ein solides Funda-
ment für die Verbandsgründung vor, das nachfolgend auch von den Mitgliedern des 
Lenkungsausschusses akzeptiert wurde.  
 
Einer regionalen, selbstbestimmten und dauerhaften Lösung der Klärschlammver-
wertungsproblematik ist damit der Weg geebnet. Unter Bezugnahme auf den bisheri-
gen Beschluss des Stadtrats kommt die Verwaltung somit zu eingangs formulierten 
Beschlussvorschlag.  
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2562/2021 
 

24. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Grundsatzbeschluss für die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans 
(VEP) 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 12.10.2021 

Verfasser Miramontes, Montserrat Zuständiges Amt Amt 4  

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Umwelt, Verkehr 
und Tiefbau 

Vorberatung 10.11.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

Anlagen: 1. Überblick zu den bisher erfolgten Terminen  
2. Ergebnis der Priorisierung aus der Lenkungsgruppensitzung  
3. Steckbriefe zu den zwölf Schlüsselmaßnahmen 
4. Gesamtheitliche Bewertungsmatrix aller Maßnahmen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Der Verkehrsentwicklungsplan für die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck wird 
als strategisches, abgestimmtes Grundkonzept für die weiteren Umsetzungs-
schritte in den nächsten 15 Jahren beschlossen. Dieses umfasst ergänzend 
zu den Leitzielen inklusive Präambel auf der Grundlage der Analyse und Be-
wertung (vgl. Beschluss vom 29.09.2020) ein Maßnahmenprogramm, das 
ausgewählte Schlüsselmaßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog mit Priorität 
verfolgt. Bereits beschlossenen Maßnahmen bleiben hiervon unberührt. Das 
Leitziel zur Entwicklung des Fliegerhorstes bzw. die daraus abgeleiteten Maß-
nahmen werden zu Leitplanken für dessen Entwicklung. 

2. Das Maßnahmenprogramm wird dabei in seiner Gesamtheit befürwortet und 
zur Grundlage der weiteren Schritte gemacht. In einem ersten Schritt werden 
mit dem Ziel einer kurzfristigen Umsetzung zwölf ausgewählte Handlungs-
schwerpunkte mit Schlüsselmaßnahmen, wie im Sachvortrag vorgestellt, mit 
Priorität verfolgt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, jährlich über den Umsetzungsfortschritt zu be-
richten und ggf. neue Schlüsselmaßnahmen vorzuschlagen. 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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Referent/in     Pötzsch / SPD Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   mittel 

Umweltauswirkungen  gering 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 

Der Verkehrsentwicklungsplan für die Stadt Fürstenfeldbruck wurde Ende November 
2016 beauftragt. Um den Verkehrsentwicklungsplan für die Stadt Fürstenfeldbruck zu 
erarbeiten und ihn dabei in der Politik und der Verwaltung sowie bei den zentralen 
Akteuren vor Ort zu verankern, wurden zu Beginn des VEP-Prozesses drei Gremien 
gebildet: Projektgruppe, Lenkungsgruppe und Beirat.  

Die Gremien wurden an unterschiedlichen Stellen mit eigenen Zielsetzungen einge-
bunden und wiesen bewusst gewählte Überschneidungen bei der Besetzung auf. 
Zudem wurden an wesentlichen Meilensteinen die politischen Gremien (der Aus-
schuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau und der Stadtrat), die breite Öffentlichkeit, 
aber auch die Nachbarkommunen in den VEP-Prozess eingebunden. So ergab sich 
bei der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans ein stetiges Zusammenspiel zwi-
schen dem Planerteam, der breiten Öffentlichkeit, den wesentlichen Stakeholdern 
sowie der lokalen Politik. 

Die in Anlage 1 beigefügte Tabelle zeigt einen Überblick zu den bisher erfolgten 
Terminen und Meilensteinen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans.  

Im Rahmen einer zweitägigen Klausurtagung (17.-18.07.2020) mit 18 Vertretern des 
Stadtrates wurden zehn Leitziele für den Verkehrsentwicklungsplan diskutiert und 
abschließend formuliert. Nach Berücksichtigung der eingereichten Anmerkungen und 
Änderungsvorschläge zur Präambel wurden die Leitziele inklusive Präambel dem 
Stadtrat zum Beschluss vorgelegt und schließlich in der Sitzung am 29.09.2020 ein-
stimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde gemäß dem Beschluss beauftragt, auf 
Grundlage der Leitziele in Zusammenarbeit mit dem Planerteam und in Abstimmung 
mit der Lenkungsgruppe ein Maßnahmenprogramm zu erarbeiten und dieses den 
zuständigen politischen Gremien zur Entscheidung vorzulegen 

Der Verkehrsentwicklungsplan ging daher nach einer umfangreichen Phase der Ana-
lyse und Bewertung sowie der gemeinsamen Verständigung auf die strategischen 
Leitziele in die entscheidende Schlussphase: Die Definition des Maßnahmenpro-
gramms, das sich die Stadt für die Umsetzung eines zukunftsweisenden Mobilitäts-
konzeptes vornehmen soll.  

Wie bereits im Rahmen der vorausgegangenen Arbeitsschritte war die Erstellung des 
Maßnahmenkatalogs durch ein Zusammenspiel aus der fachlichen Einschätzung des 
Planerteams, Vorschlägen/ Anregungen aus der breiten Öffentlichkeit im Rahmen 
der Mobilitätswerkstatt 3 (22.09.2020) sowie der dazugehörigen Online-Beteiligung, 
Vorschlägen/ Anregungen aus dem Maßnahmen-Workshop mit dem Beirat 
(26.11.2020) und den Nachbarkommunen (10.12.2020), vor allem aber auch mit der 
Lenkungsgruppe geprägt. 

Die vierte und letzte (erweiterte) Lenkungsgruppensitzung am 25.06.2021 diente der 
abschließenden Beratung des Maßnahmenprogramms, der Abstimmung über die 
Wichtigkeit verschiedener Einzelmaßnahmen sowie der Vorbereitung der Beschluss-
fassung durch den Stadtrat.  

Zur Lenkungsgruppensitzung wurden neben den eigentlichen Mitgliedern des Gremi-
ums zusätzlich auch alle weiteren interessierten Stadtratsmitglieder eingeladen, so-
dass am Termin insgesamt 22 Stadtratsmitglieder anwesend waren. Ähnlich wie bei 
der Klausurtagung stand hinter der Erweiterung der Lenkungsgruppe die Zielsetzung, 
das Maßnahmenprogramm mit allen interessierten Mitgliedern des Stadtrats zu bera-
ten, um dieses im Herbst beschließen zu können. 
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Das Maßnahmenprogramm umfasst sieben Maßnahmenbereiche bzw. Handlungs-
felder, bei denen alle Verkehrsarten berücksichtigt sind: 

 Innenstadt (Handlungsfeld I) 

 Fliegerhorst-Areal (Handlungsfeld F) 

 Bahnhöfe und ÖPNV (Handlungsfeld B) 

 Hauptverkehrsnetze ((Handlungsfeld H) 

 Kleinteilige Netzergänzungen (Handlungsfeld K) 

 Mobilitätsangebote &-konzepte (Handlungsfeld M) 

 Öffentlichkeitsarbeit (Handlungsfeld Ö) 

Details zur Priorisierung der Maßnahmen durch die Lenkungsgruppe können der bei-
liegenden Anlage 2 entnommen werden. Das Gesamtprotokoll wurde am 23.07.2021 
mit der Bitte um Ergänzungen und Korrekturen bis zum 13.08.2021 an alle Teilneh-
mer geschickt. Es gab in diesem Zeitraum keine Rückmeldungen. 

Nachdem die Maßnahmen größtenteils von einer überwiegenden Mehrheit der Stadt-
ratsmitglieder befürwortet wurden, einigte sich die Lenkungsgruppe darauf, dem 
Stadtrat alle dort befürworteten Maßnahmen als strategischen Rahmen in einem 
Grundsatzbeschluss vorzulegen. Planerteam und Verwaltung wurden jedoch zusätz-
lich damit beauftragt, Schlüsselmaßnahmen für die nächsten Jahre hervorzuheben, 
auf die sich die Stadt in den ersten Jahren der Umsetzung konzentrieren soll. 

Für einen ersten Umsetzungsschritt wurden daher aus allen Handlungsfeldern 18 
Schlüsselmaßnahmen ausgewählt, die aus Sicht des Planerteams 

 direkt durch die Stadt Fürstenfeldbruck beeinflussbar sind, 

 aktuell in einem eher frühen Umsetzungsstadium sind,  

 eine möglichst hohe Effektivität und Effizienz aufweisen, 

 eine erhöhte Dringlichkeit und schnelle Umsetzbarkeit aufweisen 

 und für die Lenkungsgruppe eine möglichst hohe Wichtigkeit aufweisen. 

Zudem ist bei der Auswahl der seitens der Verwaltung abgeschätzte Verwaltungs-
aufwand eingeflossen (s. Anlage 4, letzte Spalte).  

Die 18 Schlüsselmaßnahmen wurden in zwölf Handlungsschwerpunkte zusammen-
gefasst, die im Folgenden kurz beschrieben und begründet werden. Eine genauere 
Beschreibung der Schlüsselmaßnahmen kann den Steckbriefen in Anlage 3 ent-
nommen werden. In Anlage 4, welche die Bewertungsmatrix beinhaltet, wird zudem 
die Bewertung für alle Maßnahmen (nicht nur die Schlüsselmaßnahmen) zusam-
mengefasst. 

Die Schlüsselmaßnahmen unterliegen einer vorrangigen Bearbeitung durch die Ver-
waltung. Dabei sollen innerhalb eines Jahres in mindestens einem Teilprojekt je 
Handlungsschwerpunkt erste Fortschritte erkennbar sein. Die Handlungsschwer-
punkte werden jährlich aktualisiert.  

Maßnahmen, die nicht als Schlüsselmaßnahmen eingestuft sind, werden bei laufen-
den Projekten berücksichtigt und nach Möglichkeit parallel fortgeführt. Im Idealfall 
können auch diese Maßnahmen innerhalb eines Jahres erste Fortschritte aufweisen.  
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Ableitung der zwölf Handlungsschwerpunkte 

INNENSTADT (Handlungsfeld I) 

Das Maßnahmenprogramm des VEP enthält in Bezug auf die Innenstadt die folgen-
den elf Maßnahmen, aus denen wiederum einzelne Teilprojekte folgen (siehe unten). 
Da einige der Maßnahmen aufgrund größerer erforderlicher baulicher Maßnahmen 
vstl. erst mittelfristig bis langfristig umsetzbar sind (I2, I3, I4, I5 & I11) und andere 
Maßnahmen erst nach einer geänderten Situation im ruhenden Verkehr umgesetzt 
werden sollten (I7 & I8), wurden als Schlüsselmaßnahmen die Einführung von 
verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im Stadtzentrum (I1) sowie eine Opti-
mierung des ruhenden Verkehrs unter der Berücksichtigung des Lieferver-
kehrs und Radverkehrs (I6, I9 & I10) definiert. Sie sind eine Vorbedingung für wei-
tere Maßnahmen und mit relativ geringem Aufwand umsetzbar. Zudem bestehen im 
Hinblick auf die Beschilderung Synergien zwischen ihnen.  

 

 I1: Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im Stadtzent-
rum 

 I2: Umgestaltung der Pucher und Schöngeisinger Straße nach dem Prinzip der 
weichen Separation 

 I3: Umgestaltung des Viehmarktplatzes unter Berücksichtigung einer Tiefgarage 

 I4: Lückenschlüsse durch das BV Aumühle/ Auf der Lände für den Fuß- & Rad-
verkehr herstellen 

 I5: Änderung der Verkehrsführung im südlichen Abschnitt der Maisacher Straße 

 I6: Neuordnung und Erweiterung der monetären Parkraumbewirtschaftung 
im Bereich der Innenstadt 

 I7: Einführung von Bewohnerparken in Bereichen mit einem sehr hohen Park-
druck durch Externe 

 I8: Konzipierung eines neuen Parkleitsystems für die öffentlichen Parkierungsein-
reichtungen in der Stadt 

 I9: Einführung von zeitlich begrenzten Ladezonen im Bereich der Innenstadt 

 I10: Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt 

 I11: Aufwertung der Fuß- und Radverbindung zw. der Innenstadt und dem Bahn-
hof Fürstenfeldbruck 

 

Handlungsschwerpunkt 1:  
I1 Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im Zentrum : 

Die Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (Tempo-20-Zonen) auf 
einigen Straßen in der Innenstadt entfaltet eine verkehrsmittelübergreifende Wirk-
samkeit auf den Fußverkehr, den Radverkehr sowie den fließenden Kfz-Verkehr, 
aber auch eine positive Wirkung auf die Aufenthaltsqualität und entspricht damit zahl-
reichen Leitzielen des Verkehrsentwicklungsplans. Die Innenstadt als Zentrum wird 
durch die Maßnahme im Hinblick auf die Aufenthaltsqualität aufgewertet und somit 
gestärkt. Der Fußverkehr und der Radverkehr profitieren durch eine höhere Attraktivi-
tät und Verkehrssicherheit in deren Netzen.  
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Die Belastungen durch den fließenden Kfz-Verkehr werden durch eine Verkehrsver-
lagerung in das Hauptverkehrsnetz und die Beruhigung des verbleibenden Kfz-
Verkehrs verringert. 

Die alleinige Umsetzung der verkehrsberuhigten Geschäftsbereiche ist zwar nicht so 
effektiv wie die gemeinsame Umsetzung mit einer Umgestaltung der Straßenab-
schnitte, sie ist jedoch schnell umsetzbar und aufgrund der geringeren Kosten effizi-
enter. Daher wird die Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im 
Stadtzentrum nach Abstufung der St 2054 (H1) zur priorisierten Umsetzung als 
Schlüsselmaßnahme vorgeschlagen. Eine bauliche Umgestaltung der Straßenräume 
(I2) kann auf einzelnen Straßenabschnitten in einem weiteren Schritt folgen. 

 

Handlungsschwerpunkt 2:  
Zusammenfassung I6, I9 & I10: Optimierung des ruhenden Verkehrs in der In-
nenstadt unter der Berücksichtigung des Lieferverkehrs und Radverkehrs 

Ergänzend wird im Bereich der Innenstadt die priorisierte Umsetzung einer Optimie-
rung des ruhenden Verkehrs unter Berücksichtigung des Lieferverkehrs und des 
Radverkehrs als Schlüsselmaßnahme vorgeschlagen.  

Hierzu gehört die Neuordnung und Erweiterung der monetären Parkraumbewirtschaf-
tung im Bereich der Innenstadt (I6), um das Parken auf den zentralen Parkflächen 
attraktiver zu machen als das Parken im Straßenraum und den ruhenden Kfz-
Verkehr verstärkt an den Rand der Innenstadt zu verlagern. Im Zuge der geänderten 
Regelungen sollte der Lieferverkehr durch die Markierung von informellen Lieferzo-
nen optimiert werden (I9) und dem Radverkehr sollten erweiterte Abstellmöglichkei-
ten, vor allem auch für Lastenräder zugutekommen (I10).  

Durch die Kombination der drei Maßnahmen werden unter anderem die Belastungen 
durch den ruhenden Kfz-Verkehr verringert und die Innenstadt gewinnt an Aufent-
haltsqualität. Die Erreichbarkeit der Innenstadt wird durch die Reduzierung von län-
geren Parkvorgängen im Straßenraum sowie die Schaffung von Fahrradabstellanla-
gen erhöht und eine verkehrssparsame bauliche Entwicklung wird begünstigt. 

Alle drei Teilbausteine weisen niedrige bis mittlere Kosten auf und die Effizienz aus 
Kosten und Zielerreichung ist mindestens als ausgeglichen oder besser klassifiziert. 
Eine Umsetzung der Maßnahmen ist zeitnah möglich und vor allem die Verbesse-
rungen für den Lieferverkehr an der Hauptstraße sind auch von hoher Dringlichkeit. 
Das Verhältnis aus Zustimmung/ Wichtigkeit und (deutlich weniger) Ablehnung im 
Rahmen der Lenkungsgruppe lag für alle drei Maßnahmen im mittleren Bereich. Da-
her wird die Optimierung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt unter der Berück-
sichtigung des Lieferverkehrs und Radverkehrs zur priorisierten Umsetzung als 
Schlüsselmaßnahme vorgeschlagen. In den nächsten Jahren umzusetzende Folge-
maßnahmen könnten die Prüfung von Bewohnerparken auf Basis der Wirkungen der 
veränderten Parkraumbewirtschaftung (I7) sowie die Konzipierung eines auf die ge-
änderte Parkraumbewirtschaftung abgestimmten Parkleitsystems (I8) sein. 
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FLIEGERHORST-AREAL (Handlungsfeld F) 

In Bezug auf die Konversion des Fliegerhorstes enthält das Maßnahmenprogramm 
des VEP folgende acht Maßnahmen, aus denen wiederum einzelne Teilprojekte fol-
gen (siehe unten). Da die Konversion erst nach dem Abzug der Bundeswehr in der 
zweiten Hälfte des Jahrzehnts erfolgen kann, ist die Umsetzung von baulichen Maß-
nahmen aktuell noch nicht möglich. Aufgrund der umfangreichen/ anspruchsvollen 
Aufgabe der Fliegerhorst-Konversion sollte jedoch als Schlüsselmaßnahme be-
reits jetzt mit der vorbereitenden Durchführung eines städtebaulichen Wettbe-
werbs (F1) begonnen werden, weshalb diese mit hoher Priorität eingestuft 
wurde. Ggfs. bietet sich auch die Umsetzung von Teilprojekten aus der Maßnahme 
F8 bereits vor der Fliegerhorst-Konversion zur Umsetzung an, da diese auch allge-
mein zu einer Verbesserung der Situation im Radverkehr beitragen. 
Insgesamt werden alle Maßnahmen zu Leitplanken für die Entwicklung des Flieger-
horstes.  

 F1: Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zur Bebauung des 
Fliegerhorst-Areals 

 F2: Realisierung eines gemischt genutzten Quartiers der kurzen Wege im Flie-
gerhorst 

 F3: Anwendung von innovativen Ansätzen im Bereich des ruhenden Kfz-Verkehrs 

 F4: Erschließung des Fliegerhorsts über hochwertige Express-/Buslinien mög-
lichst auf eigener Trasse 

 F5: Realisierung von ÖPNV-Knotenpunkten und Mobilitätsstationen im Flieger-
horst 

 F6: Leistungsfähige Anbindung des Fliegerhorst-Areals an das Hauptverkehrs-
straßennetz 

 F7: Realisierung von hochwertiger Fuß- & Radverkehrsinfrastruktur im Flieger-
horst-Areal 

 F8: Ertüchtigung der Radverkehrsinfrastruktur im Straßen- und Wegenetz rund 
um den Fliegerhorst 

 

Handlungsschwerpunkt:  
F1 Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zur Bebauung des Flie-
gerhorst-Areals unter Berücksichtigung der Maßnahmen F2 bis F8 

Die bereits angestoßene Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zum 
Fliegerhorst-Areal stellt eine wichtige Grundlage für alle weiteren Umsetzungsschritte 
im Rahmen der Konversion dar und sollte priorisiert als Schlüsselmaßnahme fortge-
führt werden. Im Rahmen des Wettbewerbs sollten die weiteren Maßnahmen mit Be-
zug zum Fliegerhorst Berücksichtigung finden, sodass diese nach dem Ende der 
Nutzung des Fliegerhorsts durch die Bundeswehr (voraussichtlich in der zweiten 
Hälfte der 2020er Jahre) umgesetzt werden können. Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass bei den vorgeschlagenen Maßnahmen mit Bezug zum Flieger-
horst das Verhältnis aus Zustimmung/ Wichtigkeit und (deutlich weniger) Ablehnung 
durch die Lenkungsgruppe fast ausschließlich im oberen Bereich lag. Demzufolge 
stellen die Maßnahmen sinnvolle Leitlinien im Rahmen der Konversion des Flieger-
horst-Areals dar.  
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Durch die frühzeitige Berücksichtigung der Maßnahmen kann der städtebauliche 
Wettbewerb zum Fliegerhorst-Areal indirekt eine Wirksamkeit auf beinahe alle Leit-
ziele des Verkehrsentwicklungsplans entfalten. 

 

BAHNHÖFE UND ÖPNV (Handlungsfeld B) 

Das Maßnahmenprogramm enthält in Bezug auf die Bahnhöfe Fürstenfeldbruck und 
Buchenau bzw. den ÖPNV im Allgemeinen die folgenden acht Maßnahmen, aus de-
nen wiederum einzelne Teilprojekte folgen (siehe unten). Da einige Maßnahmen le-
diglich im informellen Einsetzen für Verbesserungen bestehen (BA1 & BA2), bzw. 
aufgrund größerer baulicher Maßnahmen und dem Bedarf eines Grunderwerbs vstl. 
erst mittel- bis langfristig umsetzbar sind (BF4, BF6 & BB8), bzw. in der Effektivität 
eher gering sind (BB9), wurde als Schlüsselmaßnahme der Ausbau der Fahr-
radabstellanlagen an den beiden Bahnhöfen (BF5 & BB7) definiert. Der Voll-
ständigkeit halber sei erwähnt, dass die Maßnahme BF3 auf Basis der Rückmeldun-
gen aus der Lenkungsgruppe nicht mehr verfolgt wird. 

 BA1: Einsetzen für weitere Verbesserungen im schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr 

 BA2: Einsetzen für weitere Verbesserungen im Busverkehr zwischen FFB und 
den Nachbarkommunen 

 BF4: Bauliche Umgestaltung der Bahnhofstraße inklusive einer Vermeidung der 
Durchbindung 

 BF5: Ausbau der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Fürstenfeldbruck 

 BF6: Realisierung eines Parkhauses am Oskar-von-Miller-Ring und Bebauung auf 
bestehenden Parkflächen 

 BB7: Ausbau der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Buchenau 

 BB8: Realisierung einer Busabstellung am Kurt-Huber-Ring am Bahnhof Bu-
chenau 

 BB9: Verbesserung der Vernetzung für Radfahrer in Richtung Schöngeising 

 
Handlungsschwerpunkt:  
Zusammenfassung BF5 & BB7: Ausbau der Fahrradabstellanlagen an den S-
Bahnhöfen Fürstenfeldbruck und Buchenau 

Da die Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Fürstenfeldbruck und Buchenau vor 
allem an sonnigen Tagen hoch ausgelastet sind, wird eine hohe Dringlichkeit bei de-
ren Erweiterung gesehen, was den maßgeblichen Grund für die Empfehlung zur prio-
risierten Umsetzung als Schlüsselmaßnahme darstellt. In der Lenkungsgruppe lag 
das Verhältnis aus Zustimmung/ Wichtigkeit und (deutlich weniger) Ablehnung im 
mittleren bis hohen Bereich. In Bezug auf die Leitziele würde die Maßnahme vor al-
lem den Radverkehr stärken und über die attraktivere Möglichkeit zum Bike & Ride 
auch den ÖPNV fördern. Die Bahnhöfe würden als Zentren verkehrlich gestärkt.  
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In einem ersten Schritt wird im Rahmen der Maßnahme die priorisierte Umsetzung 
der Bike & Ride Offensive vorgeschlagen. Am Bahnhof Buchenau wird ergänzend 
die zeitnahe Aufwertung des bestehenden unterirdischen Abstellraums zur Realisie-
rung empfohlen. Die Errichtung eines Fahrradparkhauses am Bahnhof Fürstenfeld-
bruck kann in einem zweiten Schritt sinnvoll werden, insbesondere auch im Zusam-
menspiel mit der Neugestaltung des Bahnhofsumfelds (BF4) und einer Bebauung auf 
den Parkflächen entlang der Oskar-von-Miller-Straße (BF6). 

 

HAUPTVERKEHRSNETZE (Handlungsfeld H) 

Das Maßnahmenprogramm enthält in Bezug auf das Handlungsfeld Hauptverkehrs-
netze die folgenden elf Maßnahmen, aus denen wiederum einzelne Teilprojekte fol-
gen (siehe unten). Da sich einige Maßnahmen bereits kurz vor der Fertigstellung be-
finden (H1, H3a&b), andere Maßnahmen in den politischen Prioritäten eher im hinte-
ren Bereich liegen (H2 & H3c), deren Realisierbarkeit von externen Entwicklungen 
abhängt (H5, H6, H7 & H9) oder deren Effektivität vergleichsweise gering einge-
schätzt wurde (H10), wurden als Schlüsselmaßnahmen die Maßnahmen H4, H8 
und H11 definiert. Sie umfassen die Umgestaltung der Straßenzüge Fürstenfel-
der Straße/ Oskar-von-Miller-Straße und Am Sulzbogen/ Heimstättenstraße so-
wie kleinteilige, lineare Netzergänzungen im Radverkehr. 

 H1: Verlegung der St2054 aus dem Zentrum auf die Umfahrung Neulindach 

 H2: Neuaufteilung des Straßenraums zugunsten des Radverkehrs entlang der 
Landsberger Straße 

 H3: Realisierung von Radverkehrsinfrastruktur entlang der äußeren Schöngeisin-
ger Straße 

 H4: Umgestaltung des Straßenzuges Fürstenfelder Straße/ Oskar-von-Miller-
Straße 

 H5: Umgestaltung des Straßenraums entlang der Achse Augsburger Straße/ 
Münchner Straße 

 H6: Netzergänzungen im Radverkehrsnetz im Nordosten der Kernstadt Fürsten-
feldbruck 

 H7: Einbindung des zukünftigen Radschnellwegs in Richtung München in das 
städtische Netz 

 H8: Kleinteilige Netzergänzungen in Form einer Verbreiterung oder Neuan-
lage von Schutzstreifen 

 H9: Prüfung der Machbarkeit eines dritten Amperübergangs östlich der Innenstadt 

 H10: Realisierung einer wegweisenden Beschilderung für das lokale Radver-
kehrsnetz 

 H11: Weitere Umgestaltung des Straßenzuges Am Sulzbogen/ Heimstätten-
straße 
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Handlungsschwerpunkt 1:  
Zusammenfassung H4 & H11: Umgestaltung der Straßenzüge Fürstenfelder 
Straße/ Oskar-von-Miller-Straße und Am Sulzbogen/ Heimstättenstraße 

In den kommenden Jahren sollen die städtischen Straßenzüge Fürstenfelder Straße/ 
Oskar-von Miller Straße sowie Am Sulzbogen/ Heimstättenstraße, die den Hauptver-
kehrsnetzen des Radverkehrs, bzw. des Kfz-Verkehrs zuzuordnen sind, umgestaltet 
werden. Essenziell ist dabei eine Abwägung zwischen den Belangen des Fußver-
kehrs, des Radverkehrs, des ÖPNV sowie des ruhenden und fließenden Kfz-
Verkehrs, die aufgrund der immer wieder wechselnden baulichen Randbedingungen 
abschnittsweise vorgenommen werden muss. Sofern die Bedürfnisse der Verkehrs-
mittel in Einklang gebracht werden können, würden insbesondere der Radverkehr 
und der Fußverkehr von der Maßnahme profitieren. Die Belastungen durch den ru-
henden sowie den fließenden Kfz-Verkehr werden verringert. Eine generell verkehrs-
sparsame bauliche Entwicklung wird begünstigt. Da eine gesamtheitliche Umgestal-
tung der Straßen zu hohen Kosten führt, wird als erster, zeitnaher Schritt eine um-
fangreiche Voruntersuchung, gegebenenfalls auch in mehreren Varianten für die bei-
den Straßenzüge als Schlüsselmaßnahme des Verkehrsentwicklungsplans vorge-
schlagen. Hierbei sollte auch eine Abwägung zwischen den Kosten und dem Nutzen 
erfolgen. Die in den Steckbriefen benannten Lösungsansätze dienen als erste Anre-
gungen/ Umgestaltungsansätze für die kommenden Voruntersuchungen.  

 
Handlungsschwerpunkt 2:  
H8 Kleinteilige lineare Netzergänzungen (Sofortmaßnahmen Radverkehr) 

Die kleinteiligen Netzergänzungen in Form einer Verbreiterung oder Neuanlage von 
Schutzstreifen weisen im Gegensatz zu anderen Maßnahmen in den Hauptverkehrs-
netzten einen vergleichsweise geringen Planungsaufwand auf, sind kurzfristig um-
setzbar und führen zu einer Aufwertung von für den Radverkehr unattraktiven Stre-
ckenabschnitten in den Verkehrsnetzen. Durch die geringen Eingriffe (Markierung 
und ggfs. Beschilderung) sind die Kosten gegenüber umfangreichen Straßenumbau-
ten vergleichsweise gering. Aufgrund der zahlreichen Vorschläge ist die Umsetzung 
der Maßnahmen kontinuierlich über die nächsten Jahre angelegt und kann auch ein-
zelne Bestandteile von größeren räumlich spezifischen Maßnahmen beinhalten (z.B. 
Schutzstreifen und Radfahrstreifen an größeren Achsen). 

 

KLEINTEILIGE NETZERGÄNZUNGEN (Handlungsfeld K) 

In Bezug auf kleinteilige Netzergänzungen enthält das Maßnahmenprogramm fol-
gende acht Maßnahmen, aus denen wiederum einzelne Teilprojekte folgen (siehe 
unten). Aufgrund der langen Planungshorizonte und Umsetzungskosten der Projekte 
unter K2, der erforderlichen Detailprüfungen zur Umsetzung der Maßnahmen K4 & 
K6 sowie dem fortlaufenden Charakter der Maßnahmen K7 & K8 wurden als 
Schlüsselmaßnahmen die Maßnahmen K1 (Punktuelle Verbesserung der Que-
rungssituation) sowie K3 & K5 (Sofortprogramm Optimierung von Knotenpunk-
ten) definiert. In weiterer Folge erscheint eine schrittweise Umsetzung der Maß-
nahmen K4 & K6 als sinnvoll. Die Maßnahme K2 sollte ebenfalls schrittweise umge-
setzt werden, sobald eine Umplanung aufgrund von Abstimmungsbedarfen und/ oder 
den finanziellen Ressourcen möglich ist. 

 K1: Punktuelle Verbesserung der Querungssituation an Straßen mit hoher 
Verkehrsbelastung 
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 K2: Umgestaltung von Knotenpunkten mit Defiziten im Hinblick auf Leistungsfä-
higkeit und Verkehrssicherheit 

 K3: Prüfung der Einführung von Grünen Pfeilen für Radfahrer und von Ab-
biegespiegeln 

 K4: Realisierung von vorgezogenen Haltlinien und Aufstellbereichen für Radfahrer 

 K5: Roteinfärbung von Fahrradfurten in Konfliktbereichen an Knotenpunk-
ten  

 K6: Umsetzung einer ÖPNV-Priorisierung an Knotenpunkten in Fürstenfeldbruck 

 K7: Weiterführung des jährlichen Postens zur Barrierefreiheit und Verkehrssi-
cherheit im Haushalt 

 K8: Verbesserung der quartiersinternen Vernetzung durch die Öffnung von Barrie-
ren 

 
Handlungsschwerpunkt 1:  
K1 Punktuelle Verbesserung der Querungssituation 

Im Rahmen dieser Schlüsselmaßnahme werden vergleichsweise kurzfristig umsetz-
bare punktuelle Verbesserungen der Querungssituation an bekannten Konfliktstellen 
vorgenommen, was vor allem dem Fuß- und Radverkehr zugutekommt und die Be-
lastungen durch den Kfz-Verkehr reduziert. Im Anschluss erfolgt im Rahmen des 
jährlichen Haushaltspostens zur Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit (K7) eine 
schrittweise weitere Verbesserung der Situation im Fußverkehr. 

 
Handlungsschwerpunkt 2:  
Zusammenfassung K3 & K5 Sofortprogramm Optimierung von Knotenpunkten 

Das Programm zur Knotenoptimierung zielt mittelfristig auf eine schrittweise Über-
planung der Knotenpunkte in den Hauptverkehrsnetzen, vor allem im Hinblick auf die 
Radverkehrsführung und die Prüfung/ Umsetzung einer ÖV-Priorisierung (an LSA). 
Im ersten Schritt wird dabei die Rotfärbung noch nicht eingefärbter Furten, die An-
bringung von Abbiegespiegeln sowie die Prüfung einer Anbringung von Grünen Pfei-
len nur für Radfahrer nach Maßgabe der neuen VwV-StVO als Schlüsselmaßnahme 
definiert. Eine logische Fortführung ist die schrittweise Umplanung von Knotenpunk-
ten nach Maßgabe von K4 und K6 sowie der größeren Umbaumaßnahmen (K2). 
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MOBILITÄTSANGEBOTE & -KONZEPTE (Handlungsfeld M) 

Das Maßnahmenprogramm enthält in Bezug auf die Integration von Mobilitätsange-
boten & -konzepten die folgenden sechs Maßnahmen, aus denen wiederum einzelne 
Teilprojekte folgen (siehe unten). Da die Maßnahme M2 ohne großen Aufwand sofort 
umsetzbar ist, die Maßnahme M4 lediglich geringe Wirkungen aufweist und die Maß-
nahmen M5 sowie M6 fortlaufend zu verstehen sind, wurden als Schlüsselmaß-
nahmen die Maßnahmen M1 (Änderung und ggfs. Zusammenlegung der Stell-
platzsatzungen für Kfz und Fahrräder) und M3 (Realisierung von Mobilitätssta-
tionen im Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck) definiert. Zwischen den Maßnah-
men ergeben sich zudem Wechselwirkungen. 

 M1: Änderung und ggfs. Zusammenlegung der Stellplatzsatzungen für Kfz 
und Fahrräder 

 M2: Weiterentwicklung von VUs zu Mobilitätsuntersuchungen und -konzepten 

 M3: Realisierung von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet von Fürstenfeld-
bruck 

 M4: Zeitweise Bereitstellung von städtischen Dienstfahrzeugen für Carsharing 

 M5: Beibehaltung der Förderung für Lastenfahrräder und Elektromobilität 

 M6: Schrittweiser Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur 

 
Handlungsschwerpunkt 1:  
M1 Änderung und ggfs. Zusammenlegung der beiden Stellplatzsatzungen 

Die Regelungen in den Stellplatzsatzungen sind als Stellschraube für die zukünftige 
Mobilitätsentwicklung besonders relevant, da sich deren Vorgaben im Rahmen von 
allen Bauvorhaben in der gesamten Stadt manifestieren und in der Regel über viele 
Jahre bestehen bleiben. Eine Anpassung der Stellplatzsatzungen im Hinblick auf ak-
tuelle Entwicklungen im Mobilitätsverhalten (mit Blick in die Zukunft) ist daher essen-
ziell für die gesamtstädtische Entwicklung und sollte priorisiert angegangen werden. 
Durch die Maßnahme werden bei geringen Kosten die Belastungen durch die hohe 
Anzahl an nachzuweisenden Stellplätzen reduziert und ein niedrigerer Kfz-Besitz 
sowie eine verkehrssparsame Entwicklung begünstigt. Durch Mobilitätskonzepte und 
„Lastenradstellplätze“ erfolgt zudem eine Integration von Mobilitätsangeboten. Fuß- 
und Radverkehr sowie der ÖPNV können durch innovative Mobilitätskonzepte be-
günstigt werden. Belastungen durch den fließenden Kfz-Verkehr werden reduziert. 

 
Handlungsschwerpunkt 2:  
M3 Realisierung von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet von FFB 

Die Realisierung von Mobilitätsstationen weist hohe Kosten auf, bringt aber durch die 
Schaffung zahlreicher neuer Angebote einen hohen Nutzen im Hinblick auf die Leit-
ziele mit sich. Dies umfasst nicht nur eine Förderung des Umweltverbunds, sondern 
auch die Förderung einer verkehrssparsamen Entwicklung sowie eine Stärkung der 
Zentren und Quartiere. Trotz der hohen Kosten sollte die Maßnahme daher priorisiert 
angegangen werden. Die Umsetzung sollte in einem ersten Schritt die Mobilitätssta-
tionen aus Priorität 1 des LK-Konzeptes umfassen. Anschließend sollte ein bedarfs-
gerechter Ausbau erfolgen, der durch die Änderung der Stellplatzsatzung begünstigt 
werden kann, in dem die Vorhabenträger im Rahmen der Planungsvorhaben zusätz-
liche Angebote schaffen und diese in das Netz aus Mobilitätsstationen integrieren. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (Handlungsfeld Ö) 

In Bezug auf das Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit enthält das Maßnahmenpro-
gramm die folgenden sechs Maßnahmen, aus denen wiederum einzelne Teilprojekte 
folgen (siehe unten). Da die Maßnahmen Ö2, Ö3 und Ö6 bereits umgesetzt werden 
und im Rahmen des VEP lediglich deren Fortführung und/ oder Ausbau angeregt 
werden, wurden als Schlüsselmaßnahmen die Maßnahmen Ö1 (Initiierung einer 
interkommunalen AG Mobilität) sowie eine Kombination der Maßnahmen Ö4 
und Ö5 (Einführung eines Mobilitätsmanagements an den Grundschulen sowie 
eines Mobilitätsmanagements für Betriebe) definiert. 

 Ö1: Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität 

 Ö2: Durchführung von Mobilitätsveranstaltungen 

 Ö3: Fortlaufende Information der und Kommunikation mit der Bevölkerung über 
Mobilitätsthemen 

 Ö4: Einführung von Mobilitätsmanagement an den Grundschulen 

 Ö5: Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements 

 Ö6: Regelmäßiger interner und externer Austausch 

 
Handlungsschwerpunkt 1:  
Ö1 Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität 

Aufgrund der Verkehrsverflechtungen zwischen Fürstenfeldbruck und den Nachbar-
kommunen, der laufenden und anstehenden regionalen Konzepte (z.B. das Konzept 
für Mobilitätsstationen und mögliche regionale Projekte im Rahmen der IBA) sowie 
der im Idealfall als gemeindeübergreifend verstandenen Aufgabenstellung einer op-
timalen Vernetzung des Fliegerhorstes mit den benachbarten Siedlungsgebieten im 
Umweltverbund wird die Initiierung einer interkommunalen Arbeitsgruppe Mobilität 
durch die Stadt Fürstenfeldbruck angeregt. Die Dringlichkeit und die Bedeutung der 
regional wirksamen Maßnahmen führen zur Einstufung der Arbeitsgruppe als 
Schlüsselmaßnahme, die die regionale Entwicklung entscheidend mit beeinflussen 
kann. 

 
Handlungsschwerpunkt 2:  
Zusammenfassung Ö4 & Ö5: Einführung eines Mobilitätsmanagements an den 
Grundschulen sowie eines Mobilitätsmanagements für Betriebe 

Die Einführung eines Mobilitätsmanagements bei der Stadt Fürstenfeldbruck (mit Fo-
kus auf Betriebe und Schulen) kann entscheidenden Einfluss auf zahlreiche weitere 
Projekte im Stadtgebiet entfalten und diese aktiv unterstützen, weshalb die Maß-
nahme zur priorisierten Umsetzung als Schlüsselmaßnahme vorgeschlagen wird. So 
können beispielsweise über das betriebliche Mobilitätsmanagement die Sharing Mo-
bilität und der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur beeinflusst werden, die ei-
genständige Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans darstellen. Zudem kann 
ein Einfluss auf eine verkehrssparsame Entwicklung genommen werden und das 
Mobilitätsverhalten zugunsten des Umweltverbundes beeinflusst werden. Durch 
schulisches Mobilitätsmanagement und darunterfallende Projekte, wie den Bus mit 
Füßen oder aktuelle Schulwegkarten, kann nicht nur die Schulwegsicherheit verbes-
sert werden, sondern durch das Ändern von täglichen Routinen ggfs. auch die Ein-
stellung der Schüler und Eltern zum Mobilitätsverhalten an sich beeinflusst werden. 
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Umsetzung 

Die Verwaltung wird beauftragt, die vorausgehend beschriebenen Schlüsselmaß-
nahmen möglichst zeitnah zur Umsetzung zu bringen, sodass in einem Jahr bereits 
erste Umsetzungsschritte erkennbar sind, weitere Maßnahmen können nur im Rah-
men der Kapazitäten der Verwaltung sowie unter Berücksichtigung aktueller Entwick-
lungen verfolgt werden. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen, ggfs. auch mit 
Anpassungen unter Beachtung der Leitziele, bedarf in der Regel einer vertieften Be-
trachtung und gesonderter Umsetzungsbeschlüsse.  

Die Verwaltung wird beauftragt dem Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau 
(UVA) jährlich über den Umsetzungsfortschritt der Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
dabei sind ein Rückblick auf den Prozess, ein Ausblick auf die nächsten Schritte und 
der aktuelle Handlungsbedarf anzugeben.  

 

Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag. 
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VEP FFB / Beteiligungsformate 2017-2020; Stand 07.10.2021 

 

2017 

Datum Veranstaltung / Termin Inhalt 

13.03. 
Lenkungsgruppe 1 

Projektstart 

 Vorstellung der Beteiligten 
 Abstimmung bezüglich der geplanten Aktivitäten 

(Befragungen und Zählungen, Beteiligungsformate) 
 Erster Input bzgl. Chancen, Herausforderung und 

Ziele 

21.03. UVA-Sitzung  Vorstellung Team und Projektinhalte 

31.03. Bürgerversammlung West  siehe Protokoll 

31.05. Pressekonferenz  siehe Protokoll 

16.07. Wandernde Karte  siehe Protokoll 

19.09. Stadtrundgang Senioren  siehe Protokoll 

26.09. Stadtrundgang Zufall 1  siehe Protokoll 

18.10. Stadtrundgang Zufall 2  siehe Protokoll 

26.10. Stadtrundgang Jugend  siehe Protokoll 

23.11. 
Beirat 1 

Ist-Stand Analyse 

 Vorstellung des geplanten Ablaufs und erster 
Analyseergebnisse 

 Diskussion der Ergebnisse 
 Sichtweise der Akteure bzgl. Herausforderungen 

 

2019 

Datum Veranstaltung / Termin Inhalt 

31.07. 
Beirat 2 

Analyseergebnisse  

 Präsentation bisheriger Analyseergebnisse, 
insbesondere Kordonerhebung 

 Reflexion, Einschätzungen und Bewertungen 
 Hinweise für die Auswertung (wichtige Aspekte aus 

Sicht der Vertreter) 

18.09. 

Nachbarkommunen 1 

Ausgangssituation und 
Perspektiven 

 Präsentation der Analyseergebnisse 
 Diskussion und Sammlung: Erkenntnisse, Bedarfe, 

Vorschläge 
 Abfrage von Zielen und Vorhaben 

17.10. 
Lenkungsgruppe 2 

Analyseergebnisse 

 Präsentation der überarbeiteten Analyseergebnisse 
 Diskussion und Bewertung 
 Freigabe (ggf. nach weiteren Überarbeitungen)  
 Einbindung des Beirats in die Gewinnung von 

Teilnehmern an den öffentlichen Veranstaltungen 
(Auftakt, Mobilitätswerkstätten) 

07.11. 
Stadtrat 1 

Analyseergebnisse teilweise 

 Bisherige Analyseergebnisse 
 Bewertung und Diskussion 
 Anmerkung: Betonung, dass Stadtrat hier noch keine 

Entscheidung fällt 

25.11. 
Öffentliche Präsentation, 
Mobilitätswerkstatt 1 

 Analyseergebnisse 
 Diskussion und Sammlung: Erkenntnisse, Bedarfe, 

Vorschläge 
 Bestandsaufnahme, Analyse, Visionen Entwicklung 

31.12. Zwischenbericht 1  Analyse aller bisher vorliegenden Ergebnisse 

 
  

TOP Ö  7TOP Ö  7
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2020 

Datum Veranstaltung / Termin Inhalt 

11.05 Beirat 3 

Prognose, Szenarien, Ziele 

 Betrachtung und Diskussion der erarbeiteten 
Prognose 2035 / Szenarien 

 Erste Formulierung von Leitzielen 

22.06. Mobilitätswerkstatt 2  Präsentation der bisherigen 
Beteiligungsergebnisse 

 Einschätzung und Ergänzung der 
Leitzielezieltitel 

17.-
18.07. 

Klausur 

(ehemalige Lenkungsgruppe 
3) 

Prognose, Szenarien, Ziele 

 Betrachtung und Diskussion der erarbeiteten 
Prognose 2035 / Szenarien / Zielvorschläge 

 Zweitägige Klausur 

 Einladung an gesamten Stadtrat 
 Ergebnis: Überarbeitung und Konsens zu 

Leitzielen, inkl. Präambel im Sinne einer 
Vorberatung im Hinblick auf einen etwaigen 
SR-Beschluss 

22.09. Mobilitätswerkstatt 3  Einschätzung und Ergänzung von 
Maßnahmen je Leitziel  

29.09. Stadtratsbeschluss  formaler Beschluss der in Klausur 
erarbeiteten Leitziele, inkl. Präambel  

Sept. Zwischenbericht 2  Prognose, Ziele, Szenarien 

26.11. Beirat 4 / Maßnahmen-
Workshop 

Entwurf 
Umsetzungskonzept 

 Einschätzungen zum Entwurf: Vollständigkeit 
und Umsetzbarkeit 

 Bewertung der vorgeschlagenen Gewichtung 
der Inhalte (Schwerpunkte) 

 Empfehlungen für das Umsetzungskonzept 
 Diskussion und Abfrage zur Bereitschaft der 

Akteure bzgl. Beteiligung an der Umsetzung  

10.12. Nachbarkommunen 2 

Umsetzung 

 Betrachtung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen mit Fokus auf die 
Umlandbeziehungen 

 Sammlung von Befindlichkeiten, 
Ergänzungen und Einschätzungen (Hinweis: 
Die Nachbarkommunen werden auch zu den 
Mobilitätswerkstätten eingeladen, um sich an 
der Entwicklung frühzeitig beteiligen zu 
können) 

 Treffen nach Stadtratsbeschluss zu Zielen 
aus Klausur 
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2021  (bereits durchgeführte und geplante Termine bis Ende 2021) 

Datum Veranstaltung / Termin Inhalt 

Januar-
März 

Prüfung durch Planerteam und Verwaltung der umfangreichen 
Stellungnahmen aus dem Maßnahmen-Workshop. Erarbeitung des 
Maßnahmenkatalogs. 

30.04. Lenkungsgruppe 4  Abgesagt wegen Corona / geringe Anzahl 
von Angemeldete Stadtratsmietglieder 

25.06. Lenkungsgruppe 4  Abstimmung zum überarbeiteten 
Maßnahmenplan inklusive 
Budgetvorschlag 

 Rückmeldungen zum Vorschlag für 
Monitoring und Evaluierung 

 Empfehlung der Lenkungsgruppe an den 
Stadtrat für einen Beschluss 

10.11. Vorberatung im UVT-
Sitzung 

 Beschlussfassung VEP FFB 

30.11. 
11 

Beschluss – 
Stadtratssitzung. 

 Beschlussfassung VEP FFB 

Ende 
2021 

Schlussbericht  Gesamtbericht mit Analyse, Bewertung, 
Szenarien, Maßnahmen und Umsetzung 

tbd Abschlussveranstaltung 
Öffentlichkeit 

 Verkehrsentwicklungsplan inkl. 
Umsetzungskonzept: Startschuss in die 
Umsetzung 
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106

Auswertung zu 1. Öffentlich-
keitsarbeit

Ö1 Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität

Ö2 Durchführung von Mobilitätsveranstaltungen

Ö3 Laufende Information der Bevölkerung über Mobilitätsthemen

Ö4 Einführung eines Mobilitätsmanagements an den Grundschulen

Ö5 Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements

Ö6 Regelmäßiger interner und externer Austausch

TOP Ö  7TOP Ö  7
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108

Auswertung zu 2. Mobilitätsange-
boten und Mobilitätskonzepten

M1 Änderung der Kfz-Stellplatzsatzung und ggfs. Zusammen-
legung mit der Fahrradabstellplatzsatzung

M2 Weiterentwicklung von Verkehrsuntersuchungen zu
Mobilitätsuntersuchungen und -konzepten

M3 Realisierung von Mobilitätsstationen im
Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck

M4 Zeitweise Bereitstellung von städtischen Dienst-
fahrzeugen als Carsharing-Fahrzeuge

M5 Beibehaltung der Förderung für Lastenfahrräder und Elektromobilität

M6 Schrittweiser Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
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Auswertung zu 3. Innenstadt (1/2)

-30 -20 -10 0 10 20 30

I1 Einführung von verkehrsberuhigten
Geschäftsbereichen im Stadtzentrum

I2 Umgestaltung der Pucher und der Schöngeisinger 
Straẞe nach dem Prinzip der weichen Separation

I3 Umgestaltung des Viehmarktplatzes unter
Berücksichtigung einer Tiefgarage

I4 Lückenschlüsse durch das BV Aumühle/ Auf der
Lände für den Fuß- & Radverkehr herstellen

I5 Änderung der Verkehrsführung im südlichen
Abschnitt der Maisacher Straße

I6 Neuordnung und Erweiterung der monetären
Parkraumbewirtschaftung im Bereich der Innenstadt
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I7 Einführung von Bewohnerparken in Bereichen
mit einem hohen Parkdruck durch Externe

I8 Konzipierung eines neuen Parkleitsystems für die
öffentlichen Parkierungseinrichtungen in der Stadt

I9 Einführung von zeitlich begrenzten Ladezonen
im Bereich der Innenstadt

I10 Verbesserung der Fahrradabstellmöglich-
keiten in der Innenstadt

I11 Aufwertung der Fuß- und Radverbindung zw.
der Innenstadt und dem Bahnhof Fürstenfeldbruck

Auswertung zu 3. Innenstadt (2/2)
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Auswertung zu 4. Fliegerhorst (1/2)

F1 Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs
zur Bebauung des Fliegerhorst-Areals

F2 Realisierung eines gemischt genutzten Quartiers
der kurzen Wege im Fliegerhorst

F3 Anwendung von innovativen Ansätzen im Bereich
des ruhenden Kfz-Verkehrs im Fliegerhorst

F4 Erschließung des Fliegerhorsts über hochwertige
Express-/Buslinien möglichst auf eigener Trasse

F5 Realisierung von ÖPNV-Knotenpunkten und
Mobilitätsstationen im Fliegerhorst
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Auswertung zu 4. Fliegerhorst (2/2)

F6 Leistungsfähige Anbindung des Fliegerhorst-Areals
an das Hauptverkehrsstraßennetzes

F7 Realisierung von hochwertiger Fuß- und Radverkehrs-
infrastruktur im Fliegerhorst-Areal

F8 Ertüchtigung der Radverkehrsinfrastruktur im
Straßen- und Wegenetz rund um den Fliegerhorst
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Auswertung zu 5. Bahnhöfe und 
ÖPNV (1/2)

-30 -20 -10 0 10 20 30

BA1 Einsetzen für weitere Verbesserungen im schie-
nengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr

BA2 Einsetzen für weitere Verbesserungen im Bus-
verkehr zwischen FFB und den Nachbarkommunen

BF3 Prüfung von Interimslösungen zur Verbesserung 
der Situation auf dem Bahnhofsvorplatz am Bahnhof FFB

BF4 Bauliche Umgestaltung der Bahnhofstraße
inklusive einer Vermeidung der Durchbindung

BF5 Ausbau der Fahrradabstellanlagen am
S-Bahnhof Fürstenfeldbruck
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Auswertung zu 5. Bahnhöfe und 
ÖPNV (2/2)

-30 -20 -10 0 10 20 30

BF6 Realisierung eines Parkhauses am Oskar-von-
Miller-Ring und Bebauung auf den Parkflächen

BB7 Ausbau der Fahrradabstellanlagen am
S-Bahnhof Buchenau

BB8 Realisierung einer Busabstellung am Kurt-
Huber-Ring am Bahnhof Buchenau

BB9 Verbesserung der Vernetzung
für Radfahrer in Richtung Schöngeising
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Auswertung zu 6. 
Hauptverkehrsnetzen (1/2)

-30 -20 -10 0 10 20 30

H1 Verlegung der St2054 aus dem Zentrum
auf die Umfahrung Neulindach

H2 Neuaufteilung des Straßenraums zugunsten
des Radverkehrs entlang der Landsberger Straße

H3 Realisierung von Radverkehrsinfrastruktur
entlang der äußeren Schöngeisinger Straße

H4 Umgestaltung des Straßenzuges Fürstenfelder
Straße/ Oskar-von-Miller-Straße

H5 Umgestaltung des Straßenraums entlang der
Achse Augsburger Straße/ Münchner Straße

H6 Netzergänzungen im Radverkehrsnetz im
Nordosten der Kernstadt Fürstenfeldbruck
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Auswertung zu 6. 
Hauptverkehrsnetzen (2/2)

-30 -20 -10 0 10 20 30

H7 Einbindung des zukünftigen Radschnellwegs
in Richtung München in das städtische Netz

H8 Kleinteilige Netzergänzungen in Form einer
Verbreiterung oder Neuanlage von Schutzstreifen

H9 Prüfung der Machbarkeit einer dritten
Amperquerung östlich der Innenstadt

H10 Realisierung einer wegweisenden Beschil-
derung für das lokale Radverkehrsnetz
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Auswertung zu 7. Klein-
teiligen Netzergänzungen (1/2)

-30 -20 -10 0 10 20 30

K1 Punktuelle Verbesserung der Querungssituation
an Straßen mit hoher Kfz-Belastung

K2 Umgestaltung von Knotenpunkten mit Defiziten
im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Sicherheit

K3 Prüfung der Einführung von grünen Pfeilen
für Radfahrer und von Abbiegespiegeln

K4 Realisierung von vorgezogenen Haltlinien
und Aufstellbereichen für Radfahrer

K5 Roteinfärbung von Furten im Bereich von
Kreuzungen und Einmündungen
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-30 -20 -10 0 10 20 30

K6 Umsetzung einer ÖPNV-Priorisierung an
signalisierten Knotenpunkten

K7 Weiterführung des jährlichen Postens zur Barriere-
freiheit und Verkehrssicherheit im Haushalt

K8 Verbesserung der quartiersinternen Vernetzung
durch die Öffnung von Barrieren 

Auswertung zu 7. Klein-
teiligen Netzergänzungen (2/2)
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Verkehrsentwicklungsplan Stadt Fürstenfeldbruck Maßnahmensteckbriefe – Teil Innenstadt

Seite 9

ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

I1 Einführung von verkehrsberuhigten

Geschäftsbereichen im Stadtzentrum

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich kann in zentralen 

innerstädtischen Bereichen mit Geschäftsbesatz und überwiegender Aufenthaltsfunktion an-

gewendet werden und zeichnet sich durch eine zonenhafte Beschränkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h aus. Da sich die Regelung nicht auf überörtliche Straßen 

beziehen darf, ist deren Einführung aktuell lediglich auf der Pucher Straße und der Kirchstraße 

sowie ggfs. der Dachauer Straße möglich. Sobald eine Abstufung der St2054 erfolgt ist, kann 

auch die Schöngeisinger Straße in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgewandelt 

werden. In Folge der Umgestaltung des Viehmarktplatzes bietet sich auch hier in den durch 

Kfz befahrenen Bereichen die Realisierung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs an.

In Bezug auf die mögliche räumliche Ausdehnung der verkehrsberuhigten Geschäftsbereiche

an den benannten Straßenzügen erscheint anhand des Geschäftsbesatzes auf der Schöngei-

singer Straße der Abschnitt zwischen der Kapuziner- und der Hauptstraße als sinnvoll. Auf der 

Pucher Straße wird der Abschnitt zwischen der Ferdinand-Miller- und der Hauptstraße als 

sinnvoller Bereich eingestuft. In der Dachauer Straße ist ggfs. ein weiterer verkehrsberuhigter 

Geschäftsbereich im Abschnitt zwischen der Feuerhaus- und der Augsburger Straße denkbar.

Nach Abwägung aller verkehrlichen Belange, insbes. der bestehenden Zweistreifigkeit in Rich-

tung Westen, wird dessen Umsetzung jedoch nur perspektivisch für die Zukunft festgehalten.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Durch die Reduktion 

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Kfz-Verkehr auf 20 km/ h entlang 

der Schöngeisinger, der Pucher sowie der Kirchstraße ergibt sich neben der 

Verringerung der Anzahl an Kfz-Fahrten auch eine Reduktion der Belastun-

gen durch die verbleibenden Kfz (u.a. im Hinblick auf die Verkehrssicher-

heit und die Emissionen). Dies führt zu einer Verbesserung der Situation im 

Fuß- und Radverkehr sowie zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität im 

Allgemeinen. Eine verkehrssparsame Entwicklung in der Stadt Fürstenfeld-

bruck wird durch die Maßnahme indirekt begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Voraussetzung für die voll-

ständige Umsetzung der Maßnahme ist die Verlegung der St2054, da sich 

die Regelung nicht auf Staatsstraßen anwenden lässt. Die erwünschte Ge-

schwindigkeitsreduktion, lässt sich durch eine Umgestaltung nach dem Prin-

zip der weichen Separation auf den Abschnitten unterstützen. Eine Zusam-

menlegung mit Schildstandorten des Parkraumkonzepts ist möglich.

Verlegung der

Staatsstraße 2054

Umgestaltung Vieh-

marktplatz, Pucher, 

Schöngeisinger Str.

Parkraumkonzept

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die finanziellen Aufwendungen für 

die Einführung der Maßnahme beschränken sich auf die Beschilderung (und 

ggfs. auch die Markierung) und werden damit als gering eingeschätzt. Es 

sind keine fortlaufenden Kosten zu erwarten.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen im 

Hinblick auf die Zielerreichung bei zeitgleich niedrigen Kosten auf. Die 

Effizienz der Maßnahme wird daher als überdurchschnittlich eingestuft.

N
u

tz
e

n

Kosten

Dringlichkeit & zeitliche Umsetzbarkeit: Die Umsetzung der Maßnahme 

ist zeitlich zum Teil an die Verlegung der St2054 auf die Umfahrung Neulin-

dach gekoppelt, kann aber im Anschluss daran zeitnah umgesetzt werden. 

Die Dringlichkeit der Maßnahme wird im mittleren Bereich eingeschätzt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Nach 

der Verlegung der Staatsstraße St2054 liegt die alleinige Zuständigkeit für 

alle betroffenen Straßen bei der Stadt Fürstenfeldbruck. Die Umsetzung der 

Maßnahme liegt damit in der alleinigen Hand der Stadt Fürstenfeldbruck.

TOP Ö  7TOP Ö  7
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

I6 Neuordnung und Erweiterung der monetären 

Parkraumbewirtschaftung im Bereich der Innenstadt

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Im Bereich der Innenstadt wird eine Neuordnung des ruhen-

den Kfz-Verkehrs mit einer gestaffelten monetären und zeitlichen Parkraumbewirtschaftung 

vorgeschlagen. Das Konzept weist die folgenden Bestandteile auf:

Parkgebühren im Straßenraum der Pucher, Augsburger, Schöngeisinger, Dachauer und Kirch-

straße: In den Straßenzügen wird eine Höchstparkdauer von bis zu zwei Stunden bei der 

höchsten Gebührenstufe vorgeschlagen. Sofern die Bewirtschaftung einzelner Stellplätze nicht 

rentabel ist, wird eine Kurzparkregelung oder ein eingeschränktes Halteverbot empfohlen.

Innenstadtnahe Parkplätze gegenüber dem Straßenraum aufwerten: Die innenstadtnahen 

Parkplätze Viehmarktplatz, Kirchstraße, Feuerhausstraße, etc. werden mit längeren Höchst-

parkdauern ausgestattet, die auch innerhalb der einzelnen Parkierungseinrichtungen gestaffelt 

sein können. Die Parkgebühren werden hier gegenüber dem Straßenraum reduziert.

Eing. Halteverbot oder Parkraumbewirtschaftung am Hauptplatz: Für den Hauptplatz erscheint 

die Ausweisung eines gesamtheitlichen eingeschränkten Halteverbots am sinnvollsten. Alter-

nativ sollte die Aufnahme des Hauptplatzes in die monetäre Bewirtschaftung geprüft werden. 

Volksfestplatz: Der Volksfestplatz bleibt weiterhin gebührenfrei sowie mit unbegrenzter Höchst-

parkdauer versehen und wird somit als zentrumsnaher Auffangparkplatz definiert.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Neugestaltung 

im ruhenden Verkehr verändert die Lenkungswirkung dahingehend, dass 

Parken im Straßenraum unattraktiver wird und führt somit zu einer Verlage-

rung von ruhendem Verkehr aus dem Straßenraum. Die Belastungen durch 

den ruhenden Kfz-Verkehr werden somit verringert. Zudem gewinnt die 

Fahrt mit Verkehrsmitteln im Umweltverbund gegenüber der Fahrt mit dem 

Kfz-Verkehr an Attraktivität. Die Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum wird 

somit erhöht und eine generell verkehrssparsame Entwicklung begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich vor allem mit der Verkehrsberuhigung durch verkehrsberuhigte 

Geschäftsbereiche im Stadtzentrum von Fürstenfeldbruck, da sich die Re-

gelungen im ruhenden & fließenden Verkehr ggfs. an gemeinsamen Schild-

standorten zusammenfassen lassen. Zudem tragen beide Maßnahmen ge-

meinsam zu einer Verkehrsentlastung im Kfz-Verkehr bei. Das angeregte 

Parkleitsystem kann das Konzept unterstützen.

Verkehrsberuhigte 

Geschäftsbereiche

Konzipierung eines 

Parkleitsystems

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Einführungskosten der Maß-

nahme werden aufgrund der Anschaffungskosten für Parkautomaten und 

Beschilderung im mittleren Bereich eingeschätzt. Fortlaufende Kosten 

ergeben sich nicht, bzw. es können sogar Einnahmen erzielt werden.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen im 

Hinblick auf die Zielerreichung bei gleichzeitig mittleren Kosten auf. Die 

Effizienz der Maßnahme wird demnach als durchschnittlich eingeschätzt.

N
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n

Kosten

Dringlichkeit & zeitliche Umsetzbarkeit: Die Umsetzung der Maßnahme 

ist in einem kurzen Zeithorizont möglich. Die Dringlichkeit der Maßnahme 

wird im oberen Bereich eingeschätzt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Machbarkeit der Maßnahme liegt im direkten Einflussbereich der Stadt 

Fürstenfeldbruck und kann dadurch eigenständig umgesetzt werden. Be-

sondere Abstimmungsbedarfe liegen nicht vor.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

I9 Einführung von zeitlich begrenzten

Ladezonen im Bereich der Innenstadt

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Ein standardisiertes Vorgehen für die Ausweisung von Liefer-

zonen existiert aktuell in Deutschland nicht, da die Beschilderung einer Fläche als Lieferzone

gemäß StVO nicht möglich ist. Verschiedene Städte haben dabei unterschiedliche Lösungsan-

sätze entwickelt, die zur Freihaltung von unerwünschten haltenden/ parkenden Fahrzeugen 

nicht nur auf verkehrsrechtliche Anordnungen, sondern auch auf Markierungen zurückgreifen:

Eine erste Möglichkeit ist die Ausweisung eines eingeschränkten Halteverbots oder einer Park-

verbotszone in Verbindung mit einer rechtlich unbedeutenden Markierung als Ladezone, die 

über Ihr Erscheinungsbild das Halten anderer Fahrzeuge zu verhindern versucht. In den be-

treffenden Bereichen kann sogar das Parken durch Lieferverkehr erlaubt werden. Da das Hal-

ten in diesen Zonen/ Bereichen weiterhin für alle Fahrzeuge erlaubt ist, ist die abschreckende 

Wirkung begrenzt und die freihaltende Wirkung eher gering ausgeprägt.

Als zweite Möglichkeit verwenden zahlreiche Städte die Beschilderung als Halteverbot in Ver-

bindung mit einer Markierung und einer Freigabe für den Lieferverkehr, auch wenn diese Va-

riante verkehrsrechtlich nicht möglich ist, da die Beschilderung als Halteverbot gemäß StVO

nicht mit dem Zusatz Lieferverkehr frei kombiniert werden kann. Der Vorteil dieser Variante 

liegt in der abschreckenden Wirkung der Beschilderung auf andere Verkehrsteilnehmer.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Mit der Einrichtung 

einer Ladezone auf dem Hauptplatz können die Belastungen durch den 

ruhenden Kfz-Verkehr in der Innenstadt reduziert werden. Dies hat vor allem 

auch positive Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Die Behinderungen des fließenden Kfz-Verkehrs im Hauptstraßennetz 

durch den Lieferverkehr werden reduziert. Die Situation für den Fuß- und 

Radverkehr wird verbessert und übersichtlicher gestaltet.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Durch die Einrichtung der 

Ladezone gehen zeitweise oder ganztags einige Halteplätze für private Kfz 

auf dem Hauptplatz verloren. Diese sind aus dem Parkraumkonzept auszu-

nehmen. Die Lage der Ladezonen ist zudem in Abstimmung mit den in Stell-

plätze für Lastenfahrräder umzuwandelnden Stellplätzen festzulegen.

Parkraumkonzept

Verbesserung der 

Abstellsituation für 

(Lasten-) fahrräder

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Einführungskosten für die 

Umwidmung beschränken sich auf die Markierung und die Beschilderung. 

Auch die fortlaufenden Kosten sind somit minimal und beschränken sich auf 

die Instandhaltung der Kennzeichnung.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

zeitgleich geringen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird demnach 

als überdurchschnittlich eingestuft.

N
u

tz
e

n

Kosten

Dringlichkeit & zeitliche Umsetzbarkeit: Die Maßnahme lässt sich auf-

grund des geringen Planungs- und Umsetzungsaufwandes schnell umset-

zen. Aufgrund der vorliegenden Behinderungen auf dem Hauptplatz durch 

wild haltenden Lieferverkehr wird die Dringlichkeit als hoch eingeschätzt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Machbarkeit der Maßnahme liegt im direkten Einflussbereich der Stadt 

Fürstenfeldbruck. Die Maßnahme sollte vor der Umsetzung insbesondere 

bezüglich der genauen Lage mit dem Gewerbeverband abgestimmt werden.
Gewerbeverband
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

I10 Verbesserung der Fahrradabstell-

möglichkeiten in der Innenstadt

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Die Innenstadt weist aktuell nur an wenigen Stellen größere 

Abstellanlagen auf. Gerade auch die Stellplätzte für Lastenfahrräder sind gering ausgeprägt. 

Daher werden die folgenden Maßnahmenbausteine im Bereich der Innenstadt vorgesehen:

Ausbau der Fahrradabstellanlagen im näheren Bereich der Innenstadt: Im Bereich der Innen-

stadt wird die Anzahl an Fahrradabstellanlagen schrittweise weiter erhöht. Bei der Bebauung 

des Viehmarktplatzes werden ausreichend Abstellanlagen von Beginn an berücksichtigt.

Ersetzen von unattraktiven Fahrradabstellanlagen durch neue Alternativen: Bestehende Fahr-

radabstellanlagen in nicht ausreichender Qualität (insbesondere Vorderradklemmen) werden 

schrittweise durch attraktivere Fahrradabstellanlagen ersetzt.

Umwandlung vereinzelter Kfz-Stellplätze/ Halteplätze in Stellplätze für Lastenfahrräder: Um 

dem Einkaufsverkehr mit dem Fahrrad attraktive Abstellmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, 

wird u.a. in der Schöngeisinger Straße südlich des AEZ und im Bereich des Hauptplatzes die 

Herausnahme eines Stellplatzes/ Halteplatzes und die Umwidmung in einen Stellplatz für Las-

tenräder vorgeschlagen. Dabei lassen sich bei einer Schrägaufstellung je Stellplatz rund drei 

Lastenräder abstellen. Um ein Beparken durch normale Räder zu reduzieren, sollten die Ab-

stellplätze gekennzeichnet werden, auch wenn dies keine verkehrsrechtliche Bedeutung hat.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Mit der Einrichtung 

von Stellplätzen für Lastenfahrräder wird der Radverkehr zum Einkaufen 

und damit der Radverkehr auf alltäglichen Wegen gefördert. Die Belastun-

gen durch den ruhenden Kfz-Verkehr und den fließenden Kfz-Verkehr 

werden geringfügig verringert. Die Qualität im Zentrum wird erhöht. Die 

Bedingungen für den Fußverkehr verbessern sich durch die Ordnung der 

parkenden Fahrräder. Eine generell verkehrssparsame Entwicklung wird 

unter diesen Randbedingungen gefördert.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich vor allem mit einer Umgestaltung der Schöngeisinger Straße, bei 

der Abstellplätze für Lastenfahrräder von Beginn an berücksichtigt werden 

sollten. Zudem gehen zunächst ein Halteplatz für Kfz auf dem Hauptplatz 

und ein Stellplatz auf der Schöngeisinger Straße verloren. Diese sind aus 

dem Parkraumkonzept auszunehmen. Die Lage der Stellplätze für Lasten-

fahrräder ist zudem mit den Ladezonen abzustimmen.

Bauliche Umge-

staltung der Schön-

geisinger Straße

Parkraumkonzept

Ladezonen

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Einführungskosten für die 

Umwidmung beschränken sich auf die Markierung und die Abstellanlagen. 

Sie werden damit sowohl in der Einführung als auch im Unterhalt der Infra-

strukturen als gering eingeschätzt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen geringen Nutzen bei 

zeitgleich geringen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird in der 

Folge als durchschnittlich eingestuft.

N
u

tz
e

n

Kosten

Dringlichkeit & zeitliche Umsetzbarkeit: Die Maßnahme lässt sich auf-

grund des geringen Planungs- und Umsetzungsaufwandes schnell umset-

zen. Die Dringlichkeit einer Umsetzung der Maßnahme wird im mittleren 

Bereich eingeschätzt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Machbarkeit der Maßnahme liegt im direkten Einflussbereich der Stadt 

Fürstenfeldbruck. Die Umnutzung der Kfz-Stellplätze sollte jedoch vor der 

Umsetzung an den Gewerbeverband kommuniziert werden.
Gewerbeverband
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

F1 Durchführung eines städtebaulichen Wettbe-

werbs zur Bebauung des Fliegerhorst-Areals

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Ein erster maßgeblicher Schritt zur Konversion des Flieger-

horstes ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs mit gemischten Teams aus 

Architekten/ Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und Verkehrsplanern. Wesentlicher erster 

Schritt ist hierbei die Erstellung eines Auslobungstextes, der die maßgeblichen Randbedin-

gungen enthält, die in den Entwürfen Berücksichtigung finden sollen. Diese sind z.B. die vor-

gesehenen Nutzungen, die Festlegung einer ÖPNV-Trasse und einer/ mehrerer hochwertiger 

ÖPNV-Haltestellen, die Realisierung von Mobilitätsangeboten/ -stationen, die Umsetzung von 

innovativen Konzepten im ruhenden Verkehr (z.B. oberirdische Quartiersgaragen) sowie ggfs.

Freihaltungen für einen möglichen S-Bahn-Anschluss.

Eine Einbeziehung der Nachbarkommunen sollte möglichst frühzeitig im Rahmen der Planu-

ngen und damit auch im Wettbewerb erfolgen. Eine bereits von Seiten der Stadt vorgesehene 

Möglichkeit hierzu ist die Berücksichtigung von Anregungen der Nachbarkommunen Maisach, 

Emmering und Olching im Rahmen der Erstellung des Auslobungstextes.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Im Rahmen des 

Wettbewerbs wird der Grundstein für die Erreichung zahlreicher Leitziele 

gelegt, die somit indirekt beeinflusst werden. Dies umfasst die Etablierung

eines neuen Zentrums, die nachhaltige Entwicklung des Fliegerhorsts, die 

verkehrssparsame bauliche Entwicklung, die Stärkung des Fuß- und Rad-

verkehrs sowie des ÖPNV und alternativer Mobilitätsangebote. Eine Ver-

ringerung der Belastungen durch den ruhenden und fließenden Kfz-Verkehr 

kann hierdurch erreicht werden. Im Rahmen des Wettbewerbs sollten zu-

dem Anregungen aus den Nachbarkommunen Berücksichtigung finden.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich mit den inhaltlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Erschließung 

und Ausgestaltung des Fliegerhorsts, die im Rahmen des städtebaulichen 

Wettbewerbs berücksichtigt werden sollten.

Maßnahmen zur 

Ausgestaltung und 

Erschließung des 

Fliegerhorst-Areals

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten für die Umsetzung des 

städtebaulichen Wettbewerbs werden im mittleren Bereich eingeschätzt. 

Fortlaufende Kosten bestehen nicht.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist mittlere Kosten bei einem 

zeitgleich mittleren Nutzen auf. Die Effizienz der Maßnahme wird demnach 

als durchschnittlich eingeschätzt.

N
u

tz
e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Maßnahme wird aufgrund 

des bereits vorliegenden Stadtratsbeschlusses und des bereits vorliegen-

den Zeitplans als kurzfristig eingeschätzt. Die Dringlichkeit der Maßnahme 

wird hoch eingeschätzt, da sie die Grundlage für die Entwicklung darstellt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Maßnahme lässt sich eigenständig durch die Stadt FFB durchführen. Es 

wird jedoch eine Abstimmung mit den Nachbarkommunen im Rahmen des 

Wettbewerbs angeregt.
Nachbarkommunen
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

BF5 Ausbau der Fahrradabstellanlagen am

S-Bahnhof Fürstenfeldbruck

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Am Bahnhof FFB treten insbesondere an warmen Sommer-

tagen hohe Auslastungsgrade an den dort befindlichen zentralen Abstellanlagen auf. Zudem 

wird sich die Situation durch das erwartete Einwohnerwachstum in der Stadt weiter veschlech-

tern, sodass ein Ausbau der Fahrradabstellanlagen angeregt wird. Es werden dabei die folgen-

den beiden Realisierungsschritte vorgeschlagen:

Teilnahme an der Bike & Ride-Offensive der DB: In einem ersten Schritt werden daher am 

Bahnhof Fürstenfeldbruck im Rahmen der Bike & Ride Offensive der Deutschen Bahn 128

überdachte Duplex-Fahrradabstellplätze im Bereich des Bahnhofsgebäudes realisiert. 64 be-

stehende einfache Abstellbügel werden hierfür verlegt. Zudem soll im Rahmen der Bike & Ride-

Offensive die Einrichtung einer Sammelschließanlage geprüft werden, die gegebenenfalls auch 

mit Lademöglichkeiten für Pedelecs ausgestattet werden kann.

Weiterer Ausbau der Fahrradabstellanlagen: Im Anschluss an die Vergrößerung der Stellplatz-

kapazitäten im Rahmen der Bike & Ride-Offensive wird ein schrittweise weiterer Ausbau der 

Fahrradabstellanlagen angeregt. Denkbare Projekte wären hierbei eine Umrüstung beste-

hender Fahrradabstellanlagen in Duplex-Parker oder die Realisierung eines gänzlich neuen 

Fahrradparkhauses (vor allem in Kombination mit einer Umgestaltung des Bahnhofsareals).
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Erhöhung der

Anzahl an Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Fürstenfeldbruck führt zu 

einer Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs auf alltäglichen Wegen 

(insbesondere auf der letzten Meile zur S-Bahn) und somit auch indirekt zur 

Steigerung der Attraktivität der Nutzung der S-Bahn auf weiteren Wegen 

nach München. Die Belastungen durch den ruhenden und den fließenden 

Kfz-Verkehr im Bereich des Bahnhofs, aber auch im gesamten Stadtgebiet,

werden hierdurch indirekt reduziert.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich mit allen Netzergänzungen im Radverkehr und den Mobilitätskon-

zepten im Wohnungsbau, die gemeinsam zu einer Erhöhung der Attraktivi-

tät des Radverkehrs auf dem Weg zur S-Bahn führen. Ein viergleisiger 

Ausbau der S-Bahn und eine damit verbundene Taktverdichtung könnte die 

Attraktivität von Bike & Ride insgesamt nochmals steigern. Ein Fahrrad-

parkhaus ließe sich in die Umnutzung der DB-Parkflächen integrieren.

Mobilitätskonzepte

Ausbau Rad-

wegenetz

Ausbau der

S-Bahn

Umnutzung der DB-

Parkflächen

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten für die Einführung der 

Maßnahme sind je nach Form der Abstellanlagen und der Förderung im 

niedrigen bis hohen Bereich einzuschätzen. Die fortlaufenden Kosten be-

schränken sich auf die Instandhaltung und werden gering eingeschätzt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

geringen bis hohen Einführungs- und Instandhaltungskosten auf. Die Effi-

zienz der Maßnahme wird demnach als durchschnittlich eingestuft.

N
u

tz
e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Dringlichkeit der Maßnah-

me wird auf Basis der Beobachtungen im Sommer als hoch eingeschätzt. 

Der Zeithorizont ist kurzfristig (Teilnahme an der Bike & Ride Offensive) bis 

mittelfristig (weiterer Ausbau der Fahrradabstellanlagen).

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Umsetzung der Maßnahme liegt in der Zuständigkeit der Stadt. Durch die 

Teilnahme an der B&R-Offensive ergeben sich Abhängigkeiten im Hinblick 

auf die Ausgestaltung der Stellplätze und die Nutzung von Flächen der DB.
Deutsche Bahn
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

BB7 Ausbau der Fahrradabstellanlagen

am S-Bahnhof Buchenau

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Am Bahnhof Buchenau treten insbesondere an warmen 

Sommertagen hohe Auslastungsgrade an den dort befindlichen zentralen Abstellanlagen auf. 

Zudem wird sich die Situation durch das erwartete Einwohnerwachstum in der Stadt weiter 

verschlechtern, sodass ein Ausbau der Fahrradabstellanlagen angeregt wird.

In einem ersten Schritt werden daher am Bahnhof Buchenau im Rahmen der Bike & Ride 

Offensive der DB ca. 40 überdachte Duplex-Fahrradabstellplätze im Bereich südlich des 

Geschwister-Scholl-Platzes geplant. Zudem könnten gegebenenfalls weitere Duplex-Fahrrad-

abstellplätze als Ersatz für bestehende Fahrradabstellanlagen realisiert werden. In Frage 

kommen hierzu vor allem die Fahrradabstellanlagen nahe des Zugangs zur S-Bahn.

Im Gegensatz zum Bahnhof Fürstenfeldbruck wird am Bahnhof Buchenau der Verzicht auf die 

Errichtung einer oberirdischen Sammelschließanlage und stattdessen eine Umrüstung der 

bestehenden unterirdischen Fahrradgarage nach diesem Prinzip angeregt. In diesem Zuge 

könnten ein Zugangssystem sowie individuelle Fahrradboxen für Pedelecs, aber auch Repara-

turmöglichkeiten untergebracht werden. Eine Sanierung der Fahrradgarage unter der Verwen-

dung von hellen Farben und einer verbesserten Beleuchtung kann das Sicherheitsgefühl 

zusätzlich erhöhen. Die Anbindung an die S-Bahn-Haltestelle ist aufgrund der Lage ideal.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Erhöhung der 

Anzahl an Fahrradabstellanlagen im Bereich des Bahnhofs Buchenau führt 

zu einer Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs auf alltäglichen We-

gen (insbesondere auf der letzten Meile zur S-Bahn) und somit auch indirekt 

zur Steigerung der Attraktivität der Nutzung der S-Bahn auf weiteren Wegen 

nach München. Die Belastungen durch den ruhenden und den fließenden 

Kfz-Verkehr im Bereich des Bahnhofs werden hierdurch indirekt reduziert.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich mit allen Netzergänzungen und Erweiterungen im Radverkehr und 

den Mobilitätskonzepten im Wohnungsbau, die gemeinsam zu einer Erhö-

hung der Attraktivität des Radverkehrs auf dem Weg zur S-Bahn führen. Ein 

viergleisiger Ausbau der S-Bahn und eine damit verbundene Taktverdich-

tung könnte die Attraktivität von Bike & Ride insgesamt nochmals steigern.

Die Fahrradgarage lässt sich zudem in eine Mobilitätsstation integrieren.

Mobilitätskonzepte

Ausbau Rad-

verkehrsnetz

Ausbau der

S-Bahn

Realisierung von 

Mobilitätsstationen

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten für die Einführung der 

Maßnahme sind je nach Form der Abstellanlagen und der Förderung im 

niedrigen bis mittleren Bereich einzuschätzen. Die fortlaufenden Kosten 

beschränken sich auf die Instandhaltung und werden gering eingeschätzt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

zeitgleich geringen bis mittleren kurz- und langfristigen Kosten auf. Die Effi-

zienz der Maßnahme wird demnach als (über-) durchschnittlich eingestuft.

N
u
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e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Dringlichkeit der Maßnah-

me wird auf Basis der Beobachtungen im Sommer als hoch eingeschätzt. 

Der Zeithorizont ist kurzfristig (Teilnahme an der Bike & Ride Offensive) bis 

mittelfristig (Umbau und Sanierung der Fahrradgarage).

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Umsetzung der Maßnahme liegt in der alleinigen Zuständigkeit der Stadt. 

Durch die Teilnahme an der B&R-Offensive ergeben sich jedoch Abhängig-

keiten im Hinblick auf die Ausgestaltung der Bike & Ride-Stellplätze.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

H4 Umgestaltung des Straßenzuges Fürstenfelder

Straße/ Oskar-von-Miller-Straße

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Im Zuge des Maßnahmensets wird eine Neuaufteilung des 

Straßenraums entlang der Achse Fürstenfelder/ Oskar-von-Miller-Straße vorgeschlagen. Je 

nach Abschnitt werden die folgenden Maßnahmen als Lösungsansätze gesehen:

Fürstenfelder Straße zw. Schöngeisinger und Klosterstraße: Um umfangreiche Umbauten und 

hohe Kosten zu vermeiden, wird die Markierung eines Radfahrstreifens (ggfs. rot eingefärbt) in

Ost-West-Richtung vorgeschlagen. Zur Optimierung des Radverkehrs in West-Ost-Richtung im 

Bereich der Brücken ist vstl. deren Verbreiterung/ eine zusätzliche Brücke erforderlich.

Fürstenfelder Straße zw. Klosterstraße und Oskar-von-Miller-Straße: Aufgrund des beengten 

Straßenraums wird für diesen Abschnitt eine gemeinsame Führung mit dem Fußverkehr auf 

dem Gehweg vorgeschlagen. Dieser könnte insbesondere im Abschnitt zwischen dem Kloster 

Fürstenfeld und der Oskar-von-Miller-Straße zulasten der Fahrbahn verbreitert werden. Es soll-

ten dabei aufgrund der Befahrungen durch Busse mindestens 6,5m Fahrbahnbreite verbleiben.

Oskar-von-Miller-Straße zw. Fürstenfelder Straße und Bahnhofstraße: In diesem Abschnitt 

kann auf der Nordseite nur dann ein Radweg/ -fahrstreifen realisiert werden, wenn die dort 

befindlichen Stellplätze entfallen oder der bestehende bauliche Radweg auf der Südseite der 

Fahrbahn entfernt wird (Der Radverkehr müsste dann südlich der Baumreihe geführt werden).

Oskar-von-Miller-Straße zw. Bahnhofstraße und Münchner Straße: Eine Optimierungsmög-

lichkeit zwischen der Bahnhofstraße und der Münchner Straße ist die Verbreiterung des 

südseitigen Geh- & Radwegs. Im Bereich der Mittelinseln am Sparkassenweg könnte bei einer 

Umgestaltung der heutigen Parkflächen eine Verbreiterung in Richtung Süden erfolgen.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
       Realisierung Radinfrastruktur

       Verbreiterung Geh- & Radweg

H4a
H4c

H4b

H4d
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Verbesserung 

der Radverkehrsinfrastruktur entlang der Achse Fürstenfelder/ Oskar-von-

Miller Straße führt zur Verbesserung der Situation der Radfahrer, insbeson-

dere zum Bahnhof sowie zum Kloster. Zudem verbessert sich die Situation 

für Fußgänger, da z.T. die Gehwegbreiten erhöht und z.T. die gemeinsame 

Nutzung als Geh- und Radwege aufgehoben werden kann. Die Belastungen 

durch den Kfz-Verkehr werden durch die Maßnahme reduziert. Eine gene-

rell verkehrssparsame Entwicklung wird begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen mit 

anderen Maßnahmen ergeben sich vor allem dahingehend, dass zahlreiche 

Maßnahmen des VEP Lücken und Schwachstellen im Radverkehrsnetz be-

seitigen und das Netz insgesamt verbessern. Hierdurch kommt es zu einer 

gesamtheitlichen Erhöhung der Attraktivität des Radverkehrs in der Stadt. 

Zudem ist die Verbesserung der Radverkehrsführung im Rahmen der Er-

richtung eines Parkhauses an der Oskar-von-Miller-Str. zu berücksichtigen.

Maßnahmen im 

Bereich des 

Radverkehrs

Entwicklung der 

Parkflächen am 

Bahnhof FFB

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Aufgrund der umfangreichen not-

wendigen Baumaßnahmen in einigen Abschnitten werden die Kosten zur 

Einführung der Maßnahme als hoch eingeschätzt. Die fortlaufenden Kosten 

beschränken sich auf den Unterhalt und werden daher gering eingeschätzt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

zeitgleich hohen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird demzufolge 

als unterdurchschnittlich eingeschätzt.

N
u
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e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Der Zeithorizont bis zur voll-

ständigen Realisierung der Maßnahme wird als mittel- bis langfristig 

eingeschätzt. Insb. der Radfahrstreifen würde sich jedoch kurzfristig um-

setzen lassen. Die Dringlichkeit der Maßnahme liegt im mittleren Bereich.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

gesamte Straße befindet sich in der Entscheidungshoheit der Stadt FFB, 

weshalb die Umsetzung der Maßnahme im direkten Einflussbereich der 

Stadt liegt. Besondere Abstimmungsbedarfe bestehen nicht.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

H8 Kleinteilige Netzergänzungen in Form einer 

Verbreiterung oder Neuanlage von Schutzstreifen

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Entlang von Straßenzügen, an denen die Verbreiterung be-

stehender schmaler Schutzstreifen ohne Probleme möglich ist, wird eine schrittweise Verbrei-

terung auf 1,5m empfohlen. Dies betrifft insbesondere die folgenden Straßenzüge/ - abschnitte:

Schutzstreifen am Fuchsbogen zwischen Balduin-Helm-Straße und Industriestraße

Schutzstreifen an der Wilhelm-Busch-Str. zwischen Abzwg. Kurt-Schumacher-Str. und B2

Auf den folgenden Straßenzügen wird kurz- bis mittelfristig die Einführung von Fahrrad-

schutzstreifen angeregt, die zum großen Teil durch die bis zum Jahr 2035 erwartete Verkehrs-

mehrung auf den betroffenen Straßenzügen erforderlich werden. Die Schutzstreifen sollten 

nach Möglichkeit mit einer Breite von 1,5m u.a. auf den folgenden Abschnitten erstellt werden:

Heimstättenstraße zwischen Landsberger Straße und Dianastraße in Richtung Süden

Holzhofstraße zwischen Schöngeisinger Straße und Landsberger Straße in beide Richtungen

Am Sulzbogen zwischen Am Einfang und Geisinger Steig in Richtung Norden

Wilhelm-Busch-Straße bis zur Abzweigung in Richtung Kurt-Schumacher-Straße

Buchenauer Straße zwischen Schöngeisinger Straße und im Eichgartl. In Rtg. Westen

Marthabräustraße zwischen Peter-Rosegger-Str. und Augsburger Str. in Richtung Osten oder 

in Kombination mit der Verlegung der Stellplätze auf den Volksfestplatz in beide Richtungen

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
       Verbreiterung Schutzstreifen

       Realisierung Schutzstreifen

H8a

H8b

H8c
H8d

H8e

H8g

H8hH8f
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Verbreiterung, 

bestehender Schutzstreifen, bzw. die Neuanlage von zusätzlichen Schutz-

streifen führt zu einer lokalen Verbesserung der Situation im Radverkehr. 

Die Belastungen durch den fließenden Kfz-Verkehr werden in diesen 

Straßenabschnitten reduziert. Eine generell verkehrssparsame Entwicklung 

in Fürstenfeldbruck wird durch die Maßnahme indirekt begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen beste-

hen in Kombination mit allen anderen Maßnahmen, die auf eine Verbesse-

rung der Situation im Radverkehr hinarbeiten Sie schließen gemeinsam 

Netzlücken und werten die Attraktivität des Radverkehrs als Alltagsver-

kehrsmittel insgesamt auf.

Maßnahmen im 

Bereich des 

Radverkehrs

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten der Maßnahme be-

schränken sich an den benannten Stellen auf die (Um-) Markierung der 

Schutzstreifen. Sofern eine Einfärbung der Schutzstreifen gewünscht ist, ist 

je nach Maßnahme auch mit Kosten im mittleren Bereich zu rechnen

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen geringen Nutzen bei 

zeitgleich geringen bis mittleren Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme 

wird demnach als (unter-) durchschnittlich eingeschätzt.

N
u

tz
e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Maßnahme wird aufgrund 

der geringen notwendigen Interventionen in den Straßenraum als kurzfristig 

möglich erachtet. Eine besondere Dringlichkeit der Maßnahme liegt auf-

grund der bestehenden/ noch nicht notwendigen Schutzstreifen nicht vor.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Alle 

betroffenen Straßenabschnitte befinden sich in der Entscheidungshoheit

der Stadt FFB. Die Maßnahme liegt damit im direkten Einflussbereich der 

Stadt. Besondere Abstimmungsbedarfe bestehen nicht.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

H11 Weitere Umgestaltung des Straßenzuges

Am Sulzbogen/ Heimstättenstraße

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Im Zuge des Maßnahmensets wird die Fortführung der Umge-

staltung des Straßenraums entlang des Streckenzuges Am Sulzbogen/ Heimstättenstraße vor-

geschlagen. Zentraler Bestandteil der Umplanung muss eine abschnittsweise Abwägung zwi-

schen den Belangen des Fußverkehrs, des Radverkehrs, des ÖPNV sowie des ruhenden und 

fließenden Kfz-Verkehrs unter Berücksichtigung des notwendigen baulichen Aufwands sowie 

des zur Verfügung stehenden Straßenraums sein. Grundsätzlich sollte der Tenor jedoch auf 

einer Förderung des Umweltverbunds (Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV) sowie auf einer 

Reduzierung der Belastungen durch den ruhenden und fließenden Kfz-Verkehr liegen.

Auf konkrete Gestaltungsvorschläge (abseits der kurzfristig realisierbaren kleinteiligen Netzer-

gänzungen im Rahmen der Maßnahme H8) wird im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans 

aufgrund der erforderlichen detaillierten abschnittsweisen Abwägung verzichtet. Diese sollten 

im Rahmen einer Voruntersuchung, ggfs. auch in verschiedenen Varianten, erarbeitet werden.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die exakten Auswir-

kungen der Maßnahme stehen derzeit noch nicht fest, da bei der Umgestal-

tung eine Abwägung zwischen den Belangen des Fußverkehrs, des 

Radverkehrs, des ÖPNV sowie des ruhenden und fließenden Kfz-Verkehrs 

vorzunehmen ist, die zu örtlich unterschiedlichen Ergebnissen kommen 

kann. Grundsätzlich sollte jedoch der Tenor auf einer Förderung des Um-

weltverbunds (Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV) sowie auf einer Redu-

zierung der Belastungen durch den Ruhenden und fließenden Kfz-Verkehr 

liegen. Eine generell verkehrssparsame Entwicklung wird so begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen mit 

anderen Maßnahmen ergeben sich vor allem dahingehend, dass zahlreiche 

Maßnahmen des VEP Lücken und Schwachstellen im Radverkehrsnetz be-

seitigen und das Netz insgesamt verbessern. Hierdurch kommt es zu einer 

gesamtheitlichen Erhöhung der Attraktivität des Radverkehrs in der Stadt.

Maßnahmen im 

Bereich des 

Radverkehrs

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Aufgrund der umfangreichen not-

wendigen Baumaßnahmen in einigen Abschnitten werden die Kosten zur 

Einführung der Maßnahme als hoch eingeschätzt. Die fortlaufenden Kosten 

beschränken sich auf den Unterhalt und werden daher gering eingeschätzt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

zeitgleich hohen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird demzufolge 

als unterdurchschnittlich eingeschätzt.

N
u
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e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Der Zeithorizont bis zur voll-

ständigen Realisierung der Maßnahme wird aufgrund der abschnittsweise 

notwendigen umfangreichen Umbaumaßnahmen als mittel- bis langfristig 

eingeschätzt. Die Dringlichkeit der Maßnahme liegt im mittleren Bereich.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

gesamte Straße befindet sich in der Entscheidungshoheit der Stadt FFB, 

weshalb die Umsetzung der Maßnahme im direkten Einflussbereich der 

Stadt liegt. Besondere Abstimmungsbedarfe bestehen nicht.
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

K1 Punktuelle Verbesserung der Querungssituation

an Straßen mit hoher Kfz-Belastung

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: An vielbefahrenen Straßen sowie an Straßen mit hohen ge-

fahrenen Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr sollten Stellen mit Querungsbedarf in besonderer 

Form durch Querungshilfen gesichert werden. Dabei sollte flexibel auf zukünftig aufkommende 

Problemstellen reagiert werden. Im Rahmen der Analyse wurden die folgenden Problemberei-

che in Fürstenfeldbruck festgestellt, die prioritär angegangen werden sollten:

St 2054 östlich Schloßbergstraße: Im Bereich der Schloßbergstraße endet der nordseitige Rad-

weg entlang der St2054 und zur Weiterfahrt ist eine Querung der Staatsstraße erforderlich, die 

mindestens mit einer baulichen Querungshilfe in Form einer Mittelinsel gesichert werden sollte.

St 2054 westlich Zur Kaisersäule: An der benannten Stelle treffen eine regionale Fahrradhaupt-

route in West-Ost-Richtung (nördlich St2054) und eine regionale Hauptroute in Nord-Süd-

Richtung (südlich St2054) aufeinander und sollten mit einer Mittelinsel verknüpft werden.

Zur Kaisersäule im Bereich des Herrenwegs: Im Bereich des Herrenwegs wechselt der einsei-

tige Gehweg entlang der Straße von der Westseite auf die Ostseite. Eine Mittelinsel könnte die 

Querung vereinfachen und die Geschwindigkeit im Kfz-Verkehr an dieser Stelle reduzieren.

Cerveteristraße an der zuk. Grundschule: In diesem Bereich ergibt sich durch die geplante 

Schule ein geballter Querungsbedarf, der mit einer Querungshilfe gesichert werden sollte.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung

1a

1b

1c

1d
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Mit der Realisierung 

von Mittelinseln werden Lückenschlüsse im Fuß- und Radverkehr realisiert, 

die sich durch die Barrierewirkung von vielbefahrenen Straßen ergeben. So 

werden Fuß- und Radverkehr gestärkt und die Belastungen durch den Kfz-

Verkehr im Sinne einer Barrierewirkung reduziert. Eine generell verkehrs-

sparsame Entwicklung in der Stadt Fürstenfeldbruck wird begünstigt. An der 

St 2054 ist eine Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt, bzw. eine 

Umsetzung durch das Staatliche Bauamt erforderlich.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Da die Querungshilfen 

lediglich punktuelle Verbesserungen für den Fuß- & Radverkehr erreichen, 

bestehen kaum Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen. Allerdings 

wird in Verbindung mit weiteren Maßnahmen im Fuß- und Radverkehr, eine 

gesamtheitliche Aufwertung der Verkehrsträger erreicht, da beide auf ein 

lückenloses und attraktives Netz angewiesen sind.

Verbesserungen im 

Fuß- und Radver-

kehrsnetz

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Einführungskosten der Que-

rungshilfen werden in Summe im mittleren Bereich eingeschätzt. Fortlau-

fend sind allenfalls geringe Instandhaltungskosten zu erwarten.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Einzelmaßnahmen weisen einen mittleren

Nutzen im Hinblick auf die Zielerreichung bei zeitgleich mittleren Kosten auf. 

Die Effizienz wird demzufolge als durchschnittlich eingeschätzt.

N
u
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e

n

Kosten

Dringlichkeit & zeitliche Umsetzbarkeit: Die Umsetzung der Einzelmaß-

nahmen ist aufgrund der geringen notwendigen baulichen Eingriffe schnell 

möglich. Die Dringlichkeit wird aufgrund der bestehenden Defizite je nach 

Querungshilfe als mittel bis hoch eingeschätzt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Da 

sich Teile der Problempunkte auf überörtlichen Straßen (insb. der St 2054) 

befinden, ist eine Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Staatlichen 

Bauamt zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme erforderlich.
Staatl. Bauamt
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

K3 Prüfung der Einführung von grünen Pfeilen

für Radfahrer und von Abbiegespiegeln

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Um die Sicherheit für den Radverkehr an signalisierten Kno-

tenpunkten zu verbessern, kommen die folgenden beiden Hilfsmittel in Frage:

Einführung von Grünen Pfeilen für rechtsabbiegende Radfahrer: Mit der StVO-Novelle im Jahr 

2020 wurde der Grüne Pfeil nur für Radfahrer als Verkehrszeichen eingeführt, der das Rechts-

abbiegen für Radfahrer auch bei Rot ermöglicht und so Unfälle mit rechtsabbiegenden Kfz ver-

hindern soll. Seit kurzem (Mitte 2021) liegt nun mit der VwV-StVO auch die entsprechende 

Grundlage für das Verwaltungshandeln vor, sodass für die Verwaltung Rechtssicherheit bei der 

Umsetzung besteht. Es wird daher vorgeschlagen, die Anbringung von Grünen Pfeilen nur für 

Radfahrer nach Maßgabe der neuen VwV-StVO zu Prüfen und an vorschriftsgemäßen, geeig-

neten Stellen im Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck zum Einsatz zu bringen.

Montage von Abbiegespiegeln an LSA-Knotenpunkten: An LSA mit einem hohen Lkw-Auf-

kommen, kann die Montage von Abbiegespiegeln einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. 

Diese ermöglichen an der Haltlinie stehenden Lkw den Blick in den toten Winkel. Die Wirksam-

keit der Abbiegespiegel ist nicht gesichert, da deren Einführung in keiner deutschen Stadt lange 

genug wissenschaftlich begleitet wurde. Studien deuten aber auf deren Wahrnehmung durch 

Lkw-Fahrer hin. Sie sollten daher nur einen Baustein zur Verkehrssicherheit darstellen.
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Primäres Ziel der 

Maßnahme ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr an 

Knotenpunkten. Die Belastungen durch den Kfz-Verkehr (insbesondere im 

Hinblick auf die Verkehrssicherheit) werden hierdurch reduziert. Allerdings 

kann es insbesondere durch den Grünen Pfeil für Radfahrer zu Konflikten 

mit der Verkehrssicherheit der Fußgänger kommen, wenn LSA vorschrifts-

widrig, also zügig und ohne Halt, überfahren werden. An überörtlichen Stra-

ßen ist eine Abstimmung mit dem Staatl. Bauamt erforderlich.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Die Maßnahme wirkt 

punktuell an den betroffenen Knotenpunkten. Starke Wechselwirkungen mit 

anderen Maßnahmen sind daher nicht zu erwarten. Allerdings wird in Ver-

bindung mit weiteren Maßnahmen im Radverkehr, eine Aufwertung des 

Radverkehrs in seiner Gesamtheit erreicht, der auf ein lückenloses, siche-

res und attraktives Netz angewiesen ist.

Verbesserungen im 

Radverkehrsnetz

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Einführungskosten der Maß-

nahme beschränken sich auf die Anschaffung der Beschilderung und der 

Abbiegespiegel. Zudem treten insb. bei den Abbiegespiegeln laufende 

Kosten auf, die v.a. auf die notwendige Reinigung zurückzuführen sind.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen geringen Nutzen bei 

zeitgleich geringen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird daher als 

durchschnittlich eingestuft.

N
u
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e

n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Maßnahme kann nach 

dem Vorliegen der VwV-StVO kurzfristig umgesetzt werden. Die Dringlich-

keit der Maßnahme wird im mittleren Bereich eingeschätzt.
Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Zuständigkeit für die Umsetzung der Maßnahme liegt je nach Knotenpunkt 

bei der Stadt Fürstenfeldbruck (städtische Straßen) oder beim Staatlichen 

Bauamt (Bundes- und Staatsstraßen).
Staatl. Bauamt
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

K5 Roteinfärbung von Furten im Bereich von

Kreuzungen und Einmündungen

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Um die konfliktreichen Radverkehrsfurten, an denen der Rad-

verkehr Vorrang gegenüber Kfz-Verkehrsströmen aufweist, an (vor allem unsignalisierten) 

Knotenpunkten besser hervorzuheben, wird die Roteinfärbung der Furten im gesamten Stadt-

gebiet vorgeschlagen. Bei neuen Knotenpunkten sollte dies die Regellösung darstellen, beste-

hende Knotenpunkte ohne Roteinfärbung sollten schrittweise nachgerüstet werden. Im Beson-

deren ist dabei ein Fokus auf Zweirichtungsradwege zu legen. Fehlende Roteinfärbungen an 

Knotenpunkten mit allgemein bevorrechtigten Radverkehrsfurten oder Roteinfärbungen ohne 

Piktogramme an Zweirichtungsradwegen wurden im Rahmen der Bestandsanalyse unter 

anderem an den folgenden Straßenzügen festgestellt:

St2054 zwischen Kernstadt Fürstenfeldbruck und Aich

Am Sulzbogen nördlich des bereits umgebauten Bereichs

Nördlicher Abschnitt der Cerveteristraße

Nördlicher Abschnitt der Maisacher Straße

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Umsetzung der 

Maßnahme führt in erster Linie zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit 

für Radfahrer. Die Belastungen durch den fließenden Kfz-Verkehr (insbe-

sondere im Hinblick auf die Verkehrssicherheit werden reduziert. An über-

örtlichen Straßen ist eine Zusammenarbeit mit dem, bzw. eine Umsetzung 

durch das Staatliche(n) Bauamt erforderlich.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Die Maßnahme wirkt 

punktuell an den betroffenen Knotenpunkten. Starke Wechselwirkungen mit 

anderen Maßnahmen sind daher nicht zu erwarten. Allerdings ergeben sich 

Wechselwirkungen mit den gesammelten Maßnahmen im Radverkehr in 

Fürstenfeldbruck die gemeinsam die Attraktivität und Verkehrssicherheit im 

Hauptstraßennetz der Stadt gesamtheitlich erhöhen.

Verbesserungen im 

Radverkehrsnetz

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten der Maßnahme wer-

den aufgrund der lediglich punktuell notwendigen Markierung als gering ein-

geschätzt. Die fortlaufenden Kosten beschränken sich auf die Instandhal-

tung und werden demnach ebenfalls als gering eingeschätzt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist bei geringen Kosten einen 

zeitgleich geringen Nutzen im Hinblick auf die Leitziele auf. Die Effizienz der 

Maßnahme wird demnach als durchschnittlich eingeschätzt.

N
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Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Maßnahme ist aufgrund 

des geringen Umsetzungsaufwands zeitnah möglich. Da die Roteinfärbung 

die Verkehrssicherheit an unübersichtlichen Knotenpunkten verbessern und 

damit Unfälle verhindern kann, wird die Dringlichkeit als hoch bewertet.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Maßnahme betrifft zum Großteil Straßen in städtischer Baulast, wo sie oh-

ne weiteres umgesetzt werden kann. Im Bereich der St2054 und der B2 ist 

die Maßnahme nur in Zusammenarbeit mit dem Staatl. Bauamt realisierbar.
Staatl. Bauamt
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

M1 Änderung und ggfs. Zusammenlegung der

beiden Stellplatzsatzungen für Kfz und Fahrräder

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Zur Integration innovativer Mobilitätsangebote wird vorge-

schlagen, die Stellplatzsatzungen im Hinblick auf die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze, 

die Realisierung von vergrößerten Radabstellplätzen und die Aufnahme von festen Regeln für 

Mobilitätskonzepte anzupassen. Prinzipiell lässt sich auch eine Zusammenfassung der Kfz-

Stellplatzsatzung und der Fahrradabstellplatzsatzung zu einer einzigen Satzung umsetzen.

Reduzierung der nachzuweisenden Stellplätze im Wohnungsbau: Bei Mehrfamilienhäusern 

wird die Aufteilung auf drei Kategorien vorgeschlagen, die die Grenzwerte bei 60 qm und 120 

qm setzt. Dabei wird vorgeschlagen bis unter 60 qm lediglich einen Stellplatz einzufordern. Zwi-

schen 60 und 120 qm wird die Forderung von 1,5 Stp. vorgeschlagen. Ab 120 qm wird weiterhin 

ein Vorschlag von zwei Stp. je Wohneinheit gemacht. Bei Einzel-, Doppel-, und Reihenhäu-

sern wird vorgeschlagen, unabhängig von der Wohnfläche, zwei Stellplätze zu verlangen. Die 

Forderung von drei Stellplätzen ab 135 qm wird zur ersatzlosen Streichung vorgeschlagen.

Forderung von Fahrradabstellplätzen für größere Fahrräder: Im Rahmen der Fahrradabstell-

platzsatzung könnte ein Prozentwert für größere Fahrradabstellplätze definiert werden, der zur 

Abstellung von Lastenrädern und Fahrradanhängern dienen kann (Anteil ca. 10-20%).

Standardisierung von Mobilitätskonzepten über die Kfz-Stellplatzsatzung: Die Möglichkeit zur 

Ablösung von Stellplätzen über den Nachweis eines Mobilitätskonzeptes sollte in die Stell-

platzsatzung aufgenommen werden. Im Rahmen der Stellplatzsatzung können Grundbedin-

gungen für Mobilitätskonzepte definiert werden (ÖPNV-Erschließung, Supermarkt im Umfeld 

oder die Lage in einem bestimmten Gebiet). Zum Inhalt der Mobilitätskonzepte können 

entweder konkrete Vorgaben (Erhöhung der Fahrradabstellplätze um x%, Betrieb von Car-

sharing) oder die Abstimmung eines spezifischen Konzeptes mit der Stadt zur Bedingung ge-

macht werden. Es ist sinnvoll, die Verpflichtung zu einem Monitoring in gewissen Zeitabständen 

aufzunehmen. Die maximale Stellplatzersparnis kann festgelegt werden (z.B. 20%).
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Durch die vorge-

schlagenen Änderungen in der Kfz-Stellplatzsatzung werden die Belastun-

gen durch die hohe Anzahl an nachzuweisenden Stellplätzen im Rahmen 

von Bauvorhaben reduziert und ein niedrigerer Kfz-Besitz sowie eine ge-

nerell verkehrssparsame bauliche Entwicklung begünstigt. Durch Mobili-

tätskonzepte und vergrößerte Fahrradabstellplätze erfolgt zudem eine Inte-

gration von neuen Mobilitätsangeboten. Fuß- und Radverkehr sowie der

ÖPNV können v.a. durch innovative Mobilitätskonzepte begünstigt werden. 

Die Belastungen durch den fließenden Kfz-Verkehr werden reduziert.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen be-

stehen insbesondere im Hinblick auf die Maßnahme zur Erweiterung von 

Verkehrsuntersuchungen/ -konzepten zu Mobilitätsuntersuchung/ -konzep-

ten. Die Änderungen in der Stellplatzsatzung bilden eine wichtige Grundlage 

zur Umsetzung dieser Maßnahme in die Planungspraxis. Zudem lassen sich 

Mobilitätsangebote in das Netz aus Mobilitätsstationen integrieren.

Durchführung von Mo-

bilitätsuntersuchun-

gen und –konzepten 

für Bauvorhaben

Realisierung von

Mobilitätsstationen

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Maßnahme weist weder Ein-

führungskosten noch fortlaufende Kosten auf und ist damit ohne weiteres 

finanziell umsetzbar.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen hohen Nutzen bei 

zeitgleich geringen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird daher als 

sehr hoch eingestuft.

N
u

tze
n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Einführung der Maßnah-

me wird kurzfristig als möglich angesehen, da lediglich die Änderung der 

Satzung erforderlich ist. Die Dringlichkeit der Maßnahme wird als hoch ein-

geschätzt, da sie die zukünftige Entwicklung entscheidend beeinflusst.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Maßnahme ist eigenständig durch die Stadt Fürstenfeldbruck umsetzbar. 

Ein besonderer Abstimmungsbedarf besteht nicht.
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

M3 Realisierung von Mobilitätsstationen im 

Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Als wesentlicher Aspekt zur Integration neuer Mobilitätsange-

bote wird die Einrichtung von Mobilitätsstationen in den folgenden Schritten empfohlen:

Realisierung der Mobilitätsstationen aus Priorität 1 des Landkreis-Konzepts: In einem ersten 

Schritt sollten die Mobilitätsstationen mit Priorität 1 aus dem Landkreis-Konzept realisiert wer-

den, die ein Grundangebot an stark frequentierten Orten mit hohem Nutzerpotential bereitstel-

len. Im Rahmen der Mobilitätsstationen sind je nach Größe der Station eine ÖPNV-Haltestelle, 

eine Informationsstele, Bikesharing & Carsharing-Stationen, Fahrradabstellplätze, Lademög-

lichkeiten für Elektrofahrzeuge, Fahrradreparaturstationen und weitere Leihfahrzeuge (z.B. 

über eine Integration und Erweiterung des Lastenradverleihs oder Leihroller) vorzusehen.

Umsetzung weiterer Mobilitätsstationen durch die Stadt Fürstenfeldbruck: Nach der Realisie-

rung der ersten Stationen wird ein Monitoring und ein schrittweiser Ausbau durch die Stadt an 

weiteren stark frequentierten öffentlichen Orten vorgeschlagen, die das Netz ergänzen.

Integration zusätzlicher Mobilitätsstationen im Rahmen von Bauvorhaben: Durch die Ermögli-

chung der Umsetzung von Mobilitätskonzepten im Wohnungsbau, welche die Schaffung eines 

Teils der Kfz-Stellplätze durch alternative Mobilitätsangebote ersetzen, besteht das Potential, 

auch diese Mobilitätsstationen in das stadtweite Netz zu integrieren. Insb. bei Bikesharing-

Angeboten sollte daher auf eine Integrierbarkeit in das städtische System geachtet werden.

Quelle Hintergrund: Bayer. LA für Digitalisierung, 

Breitband & Vermessung
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Die Einrichtung von

Mobilitätsstationen zielt im Wesentlichen darauf ab, Bewohnern und Besu-

chern der Stadt eine attraktive, umweltfreundliche Alternative auf der letzten 

Meile zwischen den S-Bahnhöfen/ weiteren ÖV-Knotenpunkten und den 

Zentren/ Quartieren innerhalb des Stadtgebietes zur Verfügung zu stellen. 

Zudem finden Bewohner der Stadt an den Mobilitätsstationen vielfältige An-

gebote, die den Besitz eigener Kfz ersetzen können und so die Belastungen 

durch den ruhenden und fließenden Kfz-Verkehr reduzieren. Eine generell 

verkehrssparsame bauliche Entwicklung wird so begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen mit 

anderen Maßnahmen ergeben sich vor allem im Hinblick auf die Änderung 

der Stellplatzsatzung, über die Mobilitätskonzepte im Wohnungsbau ermög-

licht werden. Hierüber kann eine Beteiligung der Bauträger am Aufbau und 

Unterhalt der Mobilitätsstationen erreicht werden. Zusätzlich ist die Bewer-

bung des Angebots im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

Standardisierung von 

Mobilitätskonzepten 

über die Kfz-Stellplatz-

satzung

Öffentlichkeitsarbeit

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Umsetzungskosten der Maß-

nahme werden als hoch eingeschätzt. Fortlaufend ergeben sich mittlere 

Kosten, die im Wesentlichen durch den Ausgleich eines Betriebskostende-

fizits entstehen. Diese sind jedoch abhängig von der Nutzung des Angebots.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen hohen Nutzen bei 

zeitgleich mittleren bis hohen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird 

daher in Summe als (über-) durchschnittlich eingestuft.

N
u

tze
n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Umsetzung erster Mobili-

tätsstationen ist kurz- bis mittelfristig möglich. Mittel hierfür sind bereits im 

nächsten Haushalt vorgemerkt und der Förderantrag ist in Vorbereitung. Die 

Dringlichkeit der Maßnahme wird im mittleren Bereich eingestuft.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Umsetzung der Maßnahme liegt zum Großteil bei der Stadt Fürstenfeld-

bruck. Im Hinblick auf das Einholen von Förderungen bestehen jedoch Ab-

hängigkeiten vom Landkreis, der diese Aufgabe übernimmt.
Landkreis FFB
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Ö1 Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität
Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Aufgrund der festgestellten engen Verkehrsverflechtungen

zwischen der Stadt Fürstenfeldbruck und den umliegenden Nachbarkommunen, der laufenden 

und anstehenden regionalen Konzepte (z.B. das Konzept für Mobilitätsstationen und mögliche 

regionale Projekte im Rahmen der IBA) sowie der im Idealfall als gemeindeübergreifend 

verstandenen Aufgabenstellung einer optimalen Vernetzung des Fliegerhorstes mit den 

benachbarten Siedlungsgebieten im Umweltverbund wird die Initiierung einer interkommunalen 

Arbeitsgruppe Mobilität durch die Stadt Fürstenfeldbruck angeregt. Im Rahmen dieser 

Arbeitsgruppe kann ein regelmäßiger Informationsaustausch zur aktuellen Entwicklung im 

Bereich von Mobilität und Verkehr zwischen den teilnehmenden Kommunen und ggfs. anderen 

regional agierenden Akteuren (z.B. dem Landkreis und dem Staatlichen Bauamt) erfolgen. 

Mögliche Zeiträume hierfür sind jährliche, halbjährliche oder vierteljährliche Treffen.

Zudem können im Rahmen der Arbeitsgruppe Mobilität auch zukünftige regionale Handlungs-

strategien entwickelt und abgestimmt sowie gemeinsam größere Entwicklungen bei überregio-

nalen Akteuren angestoßen werden. Dies betrifft insbesondere den viergleisigen Ausbau der 

Bahnstrecke München – Fürstenfeldbruck.
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Durch die Maß-

nahme wird insb. eine bessere Zusammenarbeit zu den Themen Verkehr 

und Mobilität mit den Nachbarkommunen angestrebt. Zudem wirkt die Maß-

nahme auf eine verkehrsträgerübergreifend bessere Vernetzung zwischen 

Fürstenfeldbruck und den Nachbarkommunen hin. Im Fokus stehen dabei 

der Radverkehr, der ÖPNV und Mobilitätsangebote. Grenzüberschreitende 

Auswirkungen im Kfz-Verkehr können koordiniert werden. Eine verkehrs-

sparsame Entwicklung wird unter diesen Umständen begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich vor allem im Hinblick auf die Maßnahmen, mit denen Fürstenfeld-

bruck überörtliche Projekte anstoßen will. Eine gemeinsame Stimme/ Ab-

stimmung mit den Nachbarn erhöht hier die Chancen auf Erfolg. Insb. betrifft 

dies den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke München-Fürstenfeldbruck. 

Zudem kann eine kontinuierliche Abstimmung mit den Nachbarkommunen

einen Beitrag zur nachhaltigen Konversion des Fliegerhorstes leisten.

Ausbau des SPNV

Entwicklung des 

Fliegerhorsts

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten der Maßnahme be-

schränken sich auf die Arbeitszeit der teilnehmenden Personen. Es fallen 

damit lediglich geringe laufende Kosten an.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

zeitgleich niedrigen Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme wird daher als 

überdurchschnittlich eingeschätzt. 

N
u

tze
n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Initiierung der Arbeitsgru-

pe ist kurzfristig möglich und sie sollte im Anschluss kontinuierlich fortge-

führt werden. Im Hinblick auf die aktuell anstehenden regionalen Herausfor-

derungen wird die Dringlichkeit der Maßnahme als hoch eingeschätzt.

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Umsetzbarkeit der Maßnahme ist abhängig von der Zustimmung der 

Nachbarkommunen und ggfs. weiterer regional bedeutsamer Akteure zur 

Gründung der gemeinsamen Arbeitsgruppe.
Nachbarkommunen

Regionale Akteure
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Ö4 Einführung eines Mobilitätsmanagements

an den Grundschulen

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Um die Bring- und Holverkehre zu den Grundschulen zu redu-

zieren und damit die Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer in den sensiblen 

Bereichen zu erhöhen, wird ein Mobilitätsmanagement für die Grundschulen vorgeschlagen. 

Sinnvolle Bestandteile des Mobilitätsmanagements sind u.a. die folgenden Bausteine.

Erstellung/ Überarbeitung von Schulwegplänen und -broschüren: Wesentlicher Baustein des 

schulischen Mobilitätsmanagements ist die Ausarbeitung bzw. die Erweiterung bereits beste-

hender Schulwegpläne in denen die Lage der Grundschulen, sichere Querungshilfen wie LSA, 

Fußgängerüberwege und Schulweghelfer sowie konfliktreiche Punkte markiert sind. Der 

Schulwegplan kann mit Tipps für den Schulweg und Anmeldeinformationen für den im 

Folgenden erläuterten Bus mit Füßen bei der Einschreibung verteilt werden.

Einführungen eines Schulbus mit Füßen an den Grundschulen: Eine weitere Möglichkeit zur 

Förderung des zu Fuß Gehens zur Grundschule ist die Umsetzung eines Schulbus mit Füßen, 

bei dem eine Gruppe von mehreren Kindern gemeinsam auf einer vorher festgelegten Route 

mit Haltestellen in Begleitung eines Erwachsenen zu Fuß zur Schule geht. Der Bring- und 

Holverkehr wird mit der Maßnahme verringert, das sichere Fortbewegen der Kinder auf dem 

Schulweg gefördert. In der Regel erfolgt zu Projektbeginn eine Begleitung durch ein externes 

Büro oder einen Verein. Im Anschluss wird die Zuständigkeit an Akteure vor Ort übergeben
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ASV Wulfhorst

Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Durch die Maßnah-

me wird das zu Fuß Gehen auf alltäglichen Wegen gefördert. Die Belastun-

gen durch den ruhenden und fließenden Kfz-Verkehr werden im Umfeld der 

Schulen verringert, wodurch sich in diesen sensiblen Bereichen eine Erhö-

hung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer ergibt. Eine ge-

nerell verkehrssparsame bauliche Entwicklung wird unter diesen Bedingun-

gen gefördert und die Quartiere, in denen die Schulen liegen werden in ih-

rer Aufenthaltsqualität gestärkt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich insbesondere im Hinblick auf infrastrukturelle Maßnahmen im Fuß-

verkehr, die die Sicherheit des Schulwegs erhöhen und gemeinsam mit dem 

Mobilitätsmanagement an den Grundschulen auf einen umweltfreundliche-

ren Schulweg hinwirken. Das Angebot sollte zudem im Rahmen der fortlau-

fenden Information und Kommunikation beworben werden.

Verbesserungen im 

Netz für Fußgänger

Fortlaufende Informa-

tion der Bevölkerung

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Die Kosten der Maßnahme sind 

abhängig vom Umfang der teilnehmenden Schulen und dem Umfang des 

Mobilitätsmanagements. In vielen Fällen erfolgt anfänglich eine Begleitung 

durch ein externes Büro, was den wesentlichen Kostenfaktor darstellt.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen mittleren Nutzen bei 

zeitgleich geringen bis mittleren Kosten auf. Die Effizienz der Maßnahme 

wird daher als (über-)durchschnittlich eingeschätzt. 

N
u

tze
n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Umsetzung der Maßnah-

me beginnt mit ausreichender Vorlaufzeit vor dem neuen Schuljahr und ist 

prinzipiell sofort möglich. Es handelt sich um eine fortlaufende Maßnahme. 

Die Dringlichkeit der Maßnahme wird im mittleren Bereich eingeschätzt. 

Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Umsetzbarkeit der Maßnahme ist stark abhängig von der Bereitschaft der 

örtlichen Schulen zur Teilnahme. Daher ist bei der Umsetzung der Maßnah-

me eine enge Abstimmung mit den Grundschulen zu suchen.
Grundschulen
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Ö5 Einführung eines betrieblichen

Mobilitätsmanagements

Umsetzungsstand

X

Beschreibung der Maßnahme: Eine wichtige Stellschraube für eine nachhaltige Mobilitäts-

entwicklung in Fürstenfeldbruck sind die dort ansässigen Unternehmen und Einrichtungen, da 

diese das Mobilitätsverhalten ihrer Mitarbeiter über verschiedene Instrumente aktiv beein-

flussen können. Die Stadt FFB kann hier insbesondere eine Anlaufstelle für Informationen im 

Hinblick auf Angebote für alternative Mobilität darstellen und Unternehmen bei der Umsetzung 

unterstützen. Hierzu ist in erster Linie auch ein aktives Zugehen auf die Unternehmen über 

verschiedene Kanäle erforderlich. Zudem kann die Stadt durch ein eigenes Mobilitätsmanage-

ment als Vorbild vorangehen. Mögliche Themen für Mobilitätsmanagement können sein:

Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter oder für Kunden (z.B. im Einzelhandel)

Entwicklung von Abgestimmten Mobilitätslösungen basierend auf Mitarbeiterbefragungen

Information der Betriebe über die Möglichkeit zur Beschaffung von Jobtickets für den MVV

Information der Betriebe über Job-Rad-Angebote und Beratung bei der Umsetzung

Bereitstellung von Firmenfahrzeugen als Carsharing-Fahrzeuge für Mitarbeiter

Umsetzung innovativer Konzepte für den Lieferverkehr auf der letzten Meile

Einführung eines Zertifikats für Betriebe mit Vorreiterrolle im Hinblick auf Mobilität
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Agentur für Standort- und 

Verkehrsentwicklung

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP

Wirkung & Effektivität im Hinblick auf die Leitziele: Durch die Maßnah-

me ergeben sich indirekte Wirkungen im Hinblick auf zahlreiche Leitziele. 

So können Jobrad und Jobticket die Verkehrsmittel ÖPNV und Fahrrad in 

der Konkurrenzsituation gegenüber dem Kfz-Verkehr stärken. Die Bereit-

stellung von Ladeinfrastruktur integriert neue Mobilitätsangebote. Die 

Belastungen durch den ruhenden und den fließenden Kfz-Verkehr werden 

verringert. Eine generell verkehrssparsame bauliche Entwicklung der Stadt 

wird unter diesen Bedingungen begünstigt.

unterstützend

leicht mittel stark

keine Wirkung

entgegenwirkend

leicht mittel stark

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen: Wechselwirkungen erge-

ben sich insb. mit infrastrukturellen Maßnahmen im Umweltverbund, mit der 

Förderung von Elektromobilität und der Realisierung von Mobilitätsstatio-

nen, die die Attraktivität der jeweiligen Verkehrsnetze und Angebote insge-

samt erhöhen und den Umweltverbund gemeinsam mit dem betrieblichen 

Mobilitätsmanagement zu einer aufgewerteten Alternative zum Kfz machen. 

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur wird unterstützt.

Verbesserungen in den 

Verkehrsnetzen des

Umweltverbunds

Realisierung von 

Mobilitätsstationen

Förderung von 

Elektromobilität

Ausbau der

Ladeinfrastruktur

Kosten und finanzielle Umsetzbarkeit: Je nach Umfang des betrieblichen 

Mobilitätsmanagements können größere Personal- und Sachkosten 

anfallen, da ggfs. zusätzliche Stellen oder ein externes Büro notwendig sind. 

Die laufenden Kosten werden daher als mittel eingestuft.

Kosten Einführung

Kosten fortlaufend

Effizienz der Maßnahme: Die Maßnahme weist einen hohen Nutzen bei 

zeitgleich Kosten im mittleren Bereich auf. Die Effizienz der Maßnahme wird 

demnach als überdurchschnittlich eingestuft.

N
u

tze
n

Kosten

Dringlichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit: Die Einführung eines betrieb-

lichen Mobilitätsmanagements ist zeitnah möglich und sollte fortlaufend 

erfolgen. Die Dringlichkeit wird als hoch eingestuft.
Zeithorizont

Dringlichkeit

Machbarkeit aufgrund von Zuständigkeit & Abstimmungsbedarf: Die 

Maßnahme beinhaltet und erfordert eine enge Kooperation zwischen der 

Stadt FFB und den lokalen Betrieben. Die Stadt wirkt dabei in erster Linie 

initiierend und steht den Betrieben beratend zur Seite.
Lokale Betriebe
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I1 Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im Stadtzentrum

I2 Umgestaltung der Pucher und Schöngeisinger Straße nach dem Prinzip der weichen Separation

I3 Umgestaltung des Viehmarktplatzes unter Berücksichtigung einer Tiefgarage

I4 Lückenschlüsse durch das BV Aumühle/ Auf der Lände für den Fuß- & Radverkehr herstellen

I5 Änderung der Verkehrsführung im südlichen Abschnitt der Maisacher Straße

I6 Neuordnung und Erweiterung der monetären Parkraumbewirtschaftung im Bereich der Innenstadt

I7 Einführung von Bewohnerparken in Bereichen mit einem sehr hohen Parkdruck durch Externe

I8 Konzipierung eines neuen Parkleitsystems für die öffentl. Parkierungseinreichtungen in der Stadt

I9 Einführung von zeitlich begrenzten Ladezonen im Bereich der Innenstadt

I10 Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt

I11 Aufwertung der Fuß- und Radverbindung zw. der Innenstadt und dem Bahnhof Fürstenfeldbruck

F1 Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zur Bebauung des Fliegerhorst-Areals

F2 Realisierung eines gemischt genutzten Quartiers der kurzen Wege im Fliegerhorst

F3 Anwendung von innovativen Ansätzen im Bereich des ruhenden Kfz-Verkehrs

F4 Erschließung des Fliegerhorsts über hochwertige Express-/Buslinien möglichst auf eigener Trasse

F5 Realisierung von ÖPNV-Knotenpunkten und Mobilitätsstationen im Fliegerhorst

F6 Leistungsfähige Anbindung des Fliegerhorst-Areals an das Hauptverkehrsstraßennetz

F7 Realisierung von hochwertiger Fuß- & Radverkehrsinfrastruktur im Fliegerhorst-Areal

F8 Ertüchtigung der Radverkehrsinfrastruktur im Straßen- und Wegenetz rund um den Fliegerhorst

Fortlaufend Nutzen-Kosten Vergleich Zeithorizont Dringlichkeit

Kosten & finanz. Umsetzbarkeit Effizienz der Maßnahme Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRU

Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRU

In
n

e
n

stad
t

Flie
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Effizienz der Maßnahme Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Kürzel Bezeichnung Stand
Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Nutzen-Kosten Vergleich Zeithorizont Dringlichkeit

Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP Kosten & finanz. Umsetzbarkeit

Einführung Fortlaufend

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

Arbeitsaufwand

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

Arbeitsaufwand

Einführung

Kürzel Bezeichnung Stand
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BA1 Einsetzen für weitere Verbesserungen im schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr

BA2 Einsetzen für weitere Verbesserungen im Busverkehr zwischen FFB und den Nachbarkommunen

BF3 Prüfung von Interimslösungen zur Verbesserung der Situation auf dem Bahnhofsvorplatz

BF4 Bauliche Umgestaltung der Bahnhofstraße inklusive einer Vermeidung der Durchbindung

BF5 Ausbau der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Fürstenfeldbruck

BF6 Realisierung eines Parkhauses am Oskar-von-Miller-Ring und Bebauung auf den Parkflächen

BB7 Ausbau der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Buchenau

BB8 Realisierung einer Busabstellung am Kurt-Huber-Ring am Bahnhof Buchenau

BB9 Verbesserung der Vernetzung für  Radfahrer in Richtung Schöngeising

H1 Verlegung der St2054 aus dem Zentrum auf die Umfahrung Neulindach

H2 Neuaufteilung des Straßenraums zugunsten des Radverkehrs entlang der Landsberger Straße

H3 Realisierung von Radverkehrsinfrastruktur entlang der äußeren Schöngeisinger Straße

H4 Umgestaltung des Straßenzuges Fürstenfelder Straße/ Oskar-von-Miller-Straße

H5 Umgestaltung des Straßenraums entlang der Achse Augsburger Straße/ Münchner Straße

H6 Netzergänzungen im Radverkehrsnetz im Nordosten der Kernstadt Fürstenfeldbruck

H7 Einbindung des zukünftigen Radschnellwegs in Richtung München in das städtische Netz

H8 Kleinteilige Netzergänzungen in Form einer Verbreiterung oder Neuanlage von Schutzstreifen

H9 Prüfung der Machbarkeit einer dritten Amperquerung östlich der Innenstadt

H10 Realisierung einer wegweisenden Beschilderung für das lokale Radverkehrsnetz

H11 Weitere Umgestaltung des Straßenzuges Am Sulzbogen/ Heimstättenstraße

Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRU

Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRU

Zeithorizont Dringlichkeit

Einführung
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Effizienz der Maßnahme Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Dringlichkeit

Effizienz der Maßnahme Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Fortlaufend Nutzen-Kosten Vergleich

Kürzel Bezeichnung
Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP Kosten & finanz. Umsetzbarkeit

Kürzel Bezeichnung Stand
Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP Kosten & finanz. Umsetzbarkeit

Einführung

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

Arbeitsaufwand

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

ArbeitsaufwandFortlaufend Nutzen-Kosten Vergleich Zeithorizont

Seite 2

104

Stadtrat

30.11.2021



K1 Punktuelle Verbesserung der Querungssituation an Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

K2 Umgestaltung von Knotenpunkten mit Defiziten im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Sicherheit

K3 Prüfung der Einführung von Grünen Pfeilen für Radfahrer und von Abbiegespiegeln

K4 Realisierung von vorgezogenen Haltlinien und Aufstellbereichen für Radfahrer

K5 Roteinfärbung von Radfahrerfurten in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen

K6 Umsetzung einer ÖPNV-Priorisierung an Knotenpunkten in Fürstenfeldbruck

K7 Weiterführung des jährlichen Postens zur Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit im Haushalt

K8 Verbesserung der quartiersinternen Vernetzung durch die Öffnung von Barrieren

M1 Änderung und ggfs. Zusammenlegung der beiden Stellplatzsatzungen für Kfz und Fahrräder

M2 Weiterentwicklung von Verkehrsuntersuchungen zu Mobilitätsuntersuchungen & -konzepten

M3 Realisierung von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck

M4 Zeitweise Bereitstellung von städtischen Dienstfahrzeugen als Carsharing-Fahrzeuge

M5 Beibehaltung der Förderung für Lastenfahrräder und Elektromobilität

M6 Schrittweiser Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur

Ö1 Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität

Ö2 Durchführung von Mobilitätsveranstaltungen

Ö3 Fortlaufende Information der und Kommunikation mit der Bevölkerung über Mobilität

Ö4 Einführung von Mobilitätsmanagement an den Grundschulen

Ö5 Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements

Ö6 Regelmäßiger interner und externer Austausch

Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRUNutzen-Kosten Vergleich Zeithorizont Dringlichkeit
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Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Kürzel Bezeichnung Stand
Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP Kosten & finanz. Umsetzbarkeit

Einführung Fortlaufend

Kosten & finanz. Umsetzbarkeit Effizienz der Maßnahme
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Einführung Fortlaufend Nutzen-Kosten Vergleich Zeithorizont Dringlichkeit
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Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRU

Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Einführung Fortlaufend Nutzen-Kosten Vergleich Zeithorizont Dringlichkeit

Kürzel Bezeichnung Stand
Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP Kosten & finanz. Umsetzbarkeit Effizienz der Maßnahme Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

Arbeitsaufwand

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

Arbeitsaufwand

Einschätzung d. 

Verwaltung z. 

Arbeitsaufwand

Bewertung der 

Wichtigkeit 

durch LEGRU

Effizienz der Maßnahme

Kürzel Bezeichnung Stand
Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf die 10 Leitziele des VEP
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Umsetzungsstand Bewertung im Hinblick auf die Leitziele Kosten & finanz. Umsetzbarkeit Wichtigkeit LEGRU Verw.-Aufwand

 1. Die Zentren und Quartiere stärken. nicht begonnen starker Zielkonflikt hohe Kosten stark unterdurchschnittl. niedrig niedrig

 2. Den Fliegerhorst als nachhaltiges Stadtquartier entwickeln. in Vorbereitung mittlerer Zielkonflikt mittlere Kosten mittel unterdurchschnittl. langfristig gering mittel mittel

 3. Die bauliche Entwicklung verkehrssparsam gestalten. in Planung leichter Zielkonflikt niedrige Kosten leicht unterdurchschnittl. mittelfristig mittel hoch hoch

 4. Verkehrsprobleme gemeinsam mit den Nachbarn lösen. in Umsetzung leichte Zielerreichung leicht überdurchschnittl. kurzfristig hoch

 5. Das Zu-Fuß-Gehen sicher, barrierefrei und komfortabel machen. Umgesetzt mittlere Zielerreichung mittel überdurchschnittl.

6. Das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel stärken. starke Zielrerreichung stark überdurchschnittl.

7. Den Öffentlichen Personennahverkehr weiter stärken. 

 8. Neue Mobilitätsoptionen schaffen und integrieren. 

 9. Den ruhenden Kfz-Verkehr verträglicher gestalten. 

10. Kfz-Verkehrsbelastungen in Innenstadt und in Wohngebieten reduzieren. 

Umsetzbarkeit Dringlichkeit

Erklärung der Kürzel für die Leitziele Effizienz der Maßnahme Dringlichkeit & zeitl. Umsetzbarkeit

Le
ge
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d

e
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2556/2021 
 

24. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Beschluss zu eingereichten Positionspapieren Klimaschutz 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 06.10.2021 

Verfasser Müller, Thomas Zuständiges Amt Amt 4  

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Umwelt, Verkehr 
und Tiefbau 

Vorberatung 10.11.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

Anlagen: 1. Beschlussbuchauszug UVA vom 13.10.2020 
2. Positionspapier Stadtjugendrat und Umweltbeirat_Nummeriert 
3. Positionspapier Fridays for Future_Nummeriert  
4. Erweiterte Einordnung_Positionspapiere Ideen und Anregungen 

zum Klimaschutz 
5. Beschlussbuchauszug UVA vom 10.11.2021 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt im Sinne der, mit den Einreichenden der Posi-
tionspapiere abgestimmten, erweiterten Einordnung gemäß Anlage 4 
schnellstmöglich tätig zu werden und in die bestehenden Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsaktivitäten zu integrieren. Um das Ziel, Fürstenfeldbruck bis 
2035 klimaneutral zu machen, nicht zu verfehlen, müssen die geeigneten 
Maßnahmen schnell und konsequent umgesetzt werden. Der Fokus liegt da-
bei auf der Umsetzung von kurzfristig realisierbaren Maßnahmen, welche bis 
Ende 2022 verwirklicht sein sollen. Mittel- und langfristige Maßnahmen wer-
den parallel ebenfalls mit Hochdruck verfolgt.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Umsetzung von geeigneten Maßnah-
men, gemeinsame Aktionen mit den Einreichenden zu initiieren und jährlich 
den Stand der Maßnahmen zu evaluieren und zu bilanzieren. 

3. Die Arbeitstreffen zwischen Stadtverwaltung, Umweltbeirat, Stadtjugendrat 
und Fridays for Future Fürstenfeldbruck werden fortgeführt. 

 

TOP Ö  8TOP Ö  8

107

Sta
dtra

t

30
.11

.20
21



Seite 2 

 

Referent/in     Zierl, Dr. / ÖDP Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in Halbauer / Grüne     Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   hoch 

Umweltauswirkungen  hoch 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Am 21.01.2020 hat die Stadt Fürstenfeldbruck das gemeinsame Positionspapier zum 
Thema Klimaschutz von Stadtjugendrat und Umweltbeirat erhalten. (siehe Anlage 2) 
Am 13.03.2020 hat die Gruppe Fridays for Future Fürstenfeldbruck ihr Positionspa-
pier an die Stadt übergeben. (siehe Anlage 3) Die Verwaltung wurde damit beauf-
tragt, zu beiden Positionspapieren Stellung zu nehmen und den politischen Gremien 
vorzustellen. Die Verwaltung hat daraufhin eine erste Einordnung der vorgeschlage-
nen Ideen und Anregungen aus den Positionspapieren vorgenommen. In der Sitzung 
des UVA am 13.10.2020 wurde die Verwaltung auf Grundlage der erarbeiteten und 
vorgestellten ersten Einordnung beauftragt, die Ideen und Anregungen aus den ein-
gereichten Positionspapieren und die aufgestellte Einordnung in die weitere strategi-
sche Arbeit der Stadt Fürstenfeldbruck im Bereich Klimaschutz mit einfließen zu las-
sen. Im März 2021 sollte hierzu den zuständigen politischen Gremien ein aktualisier-
ter Aktionsplan mit geeigneten Oberzielen, Unterzielen und Maßnahmen zur Ent-
scheidung vorgelegt werden. (siehe Anlage 1) 
 
Die Verwaltung hat daraufhin einen Arbeitskreis Klima initiiert, bei dem mit den Ein-
reichenden der Positionspapiere und den zuständigen Referenten, im Rahmen eines 
gegenseitigen Austausches das weitere Vorgehen zum Umgang mit den Ideen und 
Anregungen aus den Positionspapieren zum Klimaschutz besprochen wird. Im Fol-
genden werden die Einreichenden der Positionspapiere, Stadtjugendrat, Umweltbei-
rat und Fridays for Future Fürstenfeldbruck, verkürzt als die Einreichenden bezeich-
net, um die Lesbarkeit zu vereinfachen.  
 
Sachstand: 
 
Auf Grundlage der vorgenommenen Einordnung durch die Verwaltung, die dem UVA 
in der Sitzung am 13.10.2020 vorgestellt wurde, haben die Einreichenden bei zwei 
digitalen Arbeitskreistreffen zunächst gemeinsam mit der Verwaltung erörtert, wie mit 
den Ideen und Anregungen im Sinne des kommunalen Klimaschutzes umgegangen 
werden kann und dabei insbesondere auch die gemeinsame Zusammenarbeit zu-
künftig zielgerichtet ablaufen kann. Gemeinsames Ziel ist, den Klimaschutz in Fürs-
tenfeldbruck durch die Ideen und Anregungen voran zu bringen.  
 
Beim ersten digitalen Treffen am 12.04.2021 stand zunächst ein gegenseitiges Ken-
nenlernen im Vordergrund. Deutlich wurde, dass die Einreichenden den Fokus ins-
besondere auf schnell umsetzbare Maßnahmen legen möchten. Es wurde vereinbart, 
sich für ein weiteres digitales Treffen in gleicher Runde zu verabreden, um hierüber 
weiter sprechen zu können. Von Seiten der Verwaltung wurde in Vorbereitung für 
das zweite digitale Treffen am 26.05.2021 eine erweiterte Einordnung vorgenommen, 
die auf Grundlage der bereits bestehenden Einordnung erstellt wurde, die dem UVA 
als Grundlage für den Beschluss am 13.10.2020 diente.  
 
Die bereits bestehende Einordnung wurde dabei um eine Spalte erweitert. In der 
neuen Spalte wird eine Einordnung vorgenommen, welcher Zeithorizont bezüglich 
der Umsetzung dieser Punkte angenommen werden kann. Hierbei wird zwischen den 
Einordnungen kurzfristig, mittelfristig und langfristig unterschieden. Vereinbart wurde 
Ideen und Anregungen zu identifizieren, die kurzfristiger umgesetzt werden können. 
(siehe Anlage 4)  
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Die Kategorien zur zeitlichen Einordnung der Umsetzung sind: 
 

- Kurzfristig (Zeitraum von ca. 1-2 Jahren bis zur Umsetzung) 
- Mittelfristig (Zeitraum von ca. 5 Jahren bis zur Umsetzung) 
- Langfristig (Zeitraum von ca. 10-15 Jahren bis zur Umsetzung) 

 
Gemeinsamer Konsens aller Teilnehmenden aus der Diskussion ist dabei folgender 
Punkt: Ziel der vorgenommenen erweiterten Einordung ist die Identifizierung von 
schnell umsetzbaren, so genannten kurzfristigen Maßnahmen. Diese Maßnahmen 
sollen initiiert durch die Verwaltung rasch angegangen werden. Die weitere Zusam-
menarbeit, insbesondere mit den Einreichenden und evtl. weiteren Institutionen der 
Stadtgesellschaft und entsprechenden Stellen innerhalb der Verwaltung, soll hierbei 
gezielt genutzt und weiterverfolgt werden.  
 
In einem dritten, nun in persönlicher Anwesenheit durchgeführten Termin, am 
08.07.2021, waren neben den Teilnehmenden der ersten beiden digitalen Arbeits-
kreistreffen (Oberbürgermeister, Einreichende und Vertreter der Verwaltung) auch 
die Referentin für Klimaschutz und Energie Frau Dr. Zierl und der Referent für Um-
welt, Naturschutz und Nachhaltigkeit Herr Halbauer dabei. Die Referenten wurden 
über die, in Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Einreichenden, abgestimmte 
Einordnung und das geplante Vorgehen informiert und nochmals entsprechendes 
Feedback eingeholt. Nach intensiver Diskussion um einzelne Punkte der Einordnung 
konnte eine erweiterte Einordnung gefunden werden, die als Anlage dieser Be-
schlussvorlage beigefügt ist. (siehe Anlage 4) 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auf Grundlage der vorgenommenen erweiterten Einordung empfiehlt die Verwaltung 
der Politik, den mit den Einreichenden abgestimmten Weg politisch zu unterstützen 
und die Verwaltung zu beauftragen, im Sinne dieser erweiterten Einordnung tätig zu 
werden und in die bestehenden Klimaschutzaktivitäten zu integrieren. 
 
Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle auch, dass es sich bei den nun erweitert 
eingeordneten Maßnahmen um eine sehr große Vielzahl an Einzelmaßnahmen han-
delt. Diese sind unterschiedlich komplex und müssen im Rahmen der Umsetzung 
jeweils individuell im Detail, insbesondere mit den jeweiligen Fachstellen innerhalb 
und außerhalb der Verwaltung, diskutiert und anschließend gemeinsam umgesetzt 
werden. Der Aufwand hierfür wird aus Sicht der Verwaltung teilweise erheblich sein, 
ohne diesen abschließend zum jetzigen Zeitpunkt näher quantifizieren zu können. 
Die Verwaltung möchte dennoch bereits im Rahmen dieser Beschlussvorlage auf die 
entsprechend nötigen zeitlichen und personellen Kapazitäten offen hinweisen.  
 
Die Verwaltung möchte sich an dieser Stelle nochmals explizit bei den Einreichenden 
für die sehr konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen der Arbeitskreistreffen bedan-
ken. Das Engagement der Einreichenden ist außergewöhnlich und sollte von Seiten 
der Stadt entsprechend wahrgenommen und gewürdigt werden. Der verfolgte Weg, 
mit mehreren Arbeitskreistreffen, hat zu einer insgesamt längeren Bearbeitungszeit 
geführt. Das Vorgehen, im gegenseitigen Austausch eine Lösung gemeinsam zu er-
arbeiten, hat sich aus Sicht der Verwaltung jedoch sehr gelohnt. 
 
 

110

Sta
dtra

t

30
.11

.20
21



Seite 5 

 
Mit dem Beschluss kann die Politik einen richtungsweisenden politischen Auftrag an 
die  Verwaltung geben, im Rahmen der erweiterten Einordung (siehe Anlage 4), 
Ideen und Anregungen der Einreichenden im Sinne des Klimaschutzes voranzutrei-
ben und diese in die bestehenden Klimaschutzaktivitäten zu integrieren. 
 
Ein solcher Beschluss würdigt aus Sicht der Verwaltung die wertvolle Arbeit und das 
außergewöhnlich hohe Engagement der Einreichenden. Die gute und konstruktiv ge-
führte Zusammenarbeit und der gewinnbringende Austausch soll aus Sicht der Ver-
waltung weitergeführt und in konkreten Projekten intensiviert werden.   
Ein solcher Beschluss eröffnet aus Sicht der Verwaltung den Weg für eine weitere 
gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Einreichenden und in Folge dessen 
auch der Politik, im Sinne des kommunalen Klimaschutzes. 
 
Aufgrund der Vielzahl an angesprochenen Bereichen durch die eingereichten Positi-
onspapiere werden die Vorberatung im UVA und eine anschließende Entscheidung 
im Stadtrat vorgeschlagen. 
 
Abschließend kommt die Verwaltung zum dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag. 
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Ideen und Anregungen aus den eingereichten Positionspapieren zum Thema Klimaschutz in Fürstenfeldbruck

Bearbeitung: Thomas Müller (SG 41 Energie- und Klimaschutzbeauftragter)

Stand: 08.07.2021

Anmerkung: Die Auflistung entspricht der Reihenfolge der Nennung in den Positionspapieren.

Legende: Ebene

Oberziel (Oberziele sind Zielsetzungen übergeordneter Art.)

Unterziel (Unterziele sind Zielsetzungen, die sich eine Ebene unterhalb von Oberzielen befinden.)

Maßnahme (Maßnahmen sind konkrete Handlungen, die ein oder mehrere bestimmte Ziele verfolgen.)

Themenbereich

Energie (Punkte, die insbesondere das Themengebiet Energie betreffen.)

Grün- und Stadtplanung (Punkte, die insbesondere das Themengebiet Grün- und Stadtplanung betreffen.)

Stadtplanung (Punkte, die insbesondere das Themengebiet Stadtplanung betreffen.)

Verwaltung (Punkte, die die Verwaltung selbst betreffen.)

Landkreis (Punkte für die der Landkreis zuständig ist.)

Lkr. evtl. durch ÖA unterst. (Punkte für die der Landkreis zuständig ist, die Stadt aber durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützten kann.)

Mobilität (Punkte, die den Bereich Mobilität generell betreffen.)

Mobilität - Fahrradverkehr (Fahrradverkehr als Teilthemenbereich der Mobilität.)

Mobilität - ÖPNV (ÖPNV als Teilthemenbereich der Mobilität.)

Öffentlichkeitsarbeit (Punkte, die insbesondere das Themengebiet Öffentlichkeitsarbeit betreffen.)

Wirtschaft (Punkte, die insbesondere das Themengebiet Wirtschaft betreffen.)

Sonstiges (Weitere Themen ohne eigenen Themenbereich.)

Einordnung (Es wird jeweils nur eine Kategorie angegeben - teilweise wären mehrfache Zuordnungen denkbar.)

1 Wird bereits verfolgt. (Der vorgeschlagene Punkt wird von der Verwaltung bereits umgesetzt bzw. die Umsetzung ist geplant.)

2 Idee wird aufgegriffen. (Der vorgeschlagene Punkt ergänzt bereits verfolgte Punkte der Verwaltung oder bringt Neues ein.)

3 Eignet sich so nicht. (Der vorgeschlagene Punkt ist so nicht umsetzbar - eine individuelle kurze Begründung ist in der Fußnote.)

4 Zuständigkeit Landkreis (Der vorgeschlagene Punkt befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises.)

Umsetzbarkeit (Einordnung für die Punkte "Idee wird aufgegriffen")

kurzfristig Eine kurzfristige Umsetzung ist möglich. 

mittelfristig Eine mittelfristige Umsetzung ist möglich.

langfristig Eine langfristige Umsetzung ist möglich.

Abkürzungen:

SJR (Stadtjugendrat)  UB (Umweltbeirat)  FFF FFB (Fridays for Future Fürstenfeldbruck)

Lkr. (Landkreis)             ÖA(Öffentlichkeitsarbeit)
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Nr. Ebene Themenbereich Stichwort Einordnung Quelle Nr. in Quelle Umsetzbarkeit

19 Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit Feinstaubbelastung durch Feuerwerke (Bürgerinfo) 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB C) 1. kurzfristig

31 Maßnahme Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB D) 3. kurzfristig

37 Maßnahme Verwaltung Einsatz von Recyclingpapier 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB D) 9. kurzfristig

49 Oberziel Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Vision 3. kurzfristig

51 Oberziel Verwaltung Recycling 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Vision 5. kurzfristig

98 Maßnahme Sonstiges Mülltrennung in allen städtischen Einrichtungen 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Ress.verbr. 10. kurzfristig

99 Maßnahme Verwaltung Einsatz von Recyclingpapier 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Ress.verbr. 11. kurzfristig

101 Maßnahme Wirtschaft Öffentlichkeitsarb. Förderprogr. (Unternehmen) 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Wirtschaft 2. kurzfristig

102 Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit zu Bildung und Forschung 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Wirtschaft 3. kurzfristig

26 Maßnahme Sonstiges Recyclingbaustoffe 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB C) 8. kurzfristig

44 Maßnahme Energie Außenbeleuchtung minimieren 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB E) 5. kurzfristig

46 Maßnahme Energie Geothermie und Wärmepumpen 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB E) 7. kurzfristig

54 Maßnahme Energie Photovoltaik auf Dachflächen inkl. Speicher 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Energievers. 2. kurzfristig

77 Maßnahme Verwaltung CO2-Kompenstation von Dienstreisen 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Verwaltung 2. kurzfristig

81 Maßnahme Stadtplanung Klimaneutralität Gebäude 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Stadtpl. 1.
kurzfristig (Neubau)

mittelfristig (Umrüstung)

2 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Neuaufstellung Flächennutzungsplan 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB A) 2. mittelfristig

3 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Flächensicherung für Klimaschutz u. -anpassung 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB A) 3. mittelfristig

4 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Flächensicherung für Klimaschutz u. -anpassung 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB A) 4. mittelfristig

8 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Wassermanagement 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB A) 8. mittelfristig

16 Maßnahme Mobilität Parkplatzmanagement 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB B) 5. mittelfristig

25 Maßnahme Sonstiges Regionales Lebensmittelnetzwerk 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB C) 7. mittelfristig

27 Maßnahme Sonstiges Stoffstrommanagement 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB C) 9. mittelfristig

28 Maßnahme Sonstiges Stoffkreisläufe 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB C) 10. mittelfristig

30 Maßnahme Verwaltung Personalausstattung (Bauverwaltung) 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB D) 2. mittelfristig

32 Maßnahme Verwaltung Beschlüsse (Prüfung Klimarelevanz) 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB D) 4. mittelfristig

33 Maßnahme Verwaltung Beschlussvorlagen (Prüfung Klimarelevanz) 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB D) 5. mittelfristig

34 Maßnahme Verwaltung Ausschreibungen (Prüfung Klimarelevanz) 2 Idee wird aufgegriffen. SJR + UB D) 6. mittelfristig

48 Oberziel Mobilität Förderung ÖPNV, Fuß- und Radverkehr 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Vision 2. mittelfristig

50 Oberziel Verwaltung Nachhaltige Ressourcennutzung 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Vision 4. mittelfristig

52 Oberziel Verwaltung Förderung nachhaltiger Unternehmen 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Vision 6. mittelfristig

59 Maßnahme Energie Sektorenkopplung 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Energievers. 7. mittelfristig

61 Maßnahme Mobilität Verkehrsberuhigung Innenstadt 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Mobilität 1.1 mittelfristig

62 Maßnahme Mobilität Parkplatzmanagement 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Mobilität 1.2 mittelfristig

86 Maßnahme Mobilität Parkplätze für Fahrräder statt Autos 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Stadtpl. 6. mittelfristig

88 Maßnahme Stadtplanung Umrüstung auf LED inkl. Bedarfsbeleuchtung 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Stadtpl. 8. mittelfristig

97 Maßnahme Sonstiges Regionales Lebensmittelnetzwerk 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Ress.verbr. 9. mittelfristig
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100 Maßnahme Wirtschaft Förderung von nachhaltigen Unternehmen 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Wirtschaft 1. mittelfristig

41 Maßnahme Energie Steuerung Wasserkraftwerke 2 Idee wird aufgegriffen. 7) SJR + UB E) 2. langfristig

47 Oberziel Energie Klimaneutralität bis 2035 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Vision 1. langfristig

53 Unterziel Energie 100 % Erneuerbare Energie bis 2035 2 Idee wird aufgegriffen. FFF FFB Energievers. 1. langfristig

1 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Etablierung Grünflächenmanagement 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 1.

5 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Freiflächengestaltungssatzung 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 5.

6 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Begrünung priv. Flächen (Förderung/Beratung) 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 6.

7 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Baummanagement 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 7.

9 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Förderung Fuß- und Radverkehr 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 9.

10 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Flächensparende Siedlungsentwicklung 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 10.

11 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Abstimmung mit Nachbarkommunen und Landkreis 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB A) 11.

12 Maßnahme Mobilität Förderung E-Mobilität 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB B) 1.

13 Maßnahme Mobilität Generelles Tempolimit bzw. beids. Fahrradwege 3 Eignet sich so nicht. 1) SJR + UB B) 2.

14 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr Fahrradwegeausbau 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB B) 3.

15 Maßnahme Mobilität Parkraumbewirtschaftung 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB B) 4.

17 Maßnahme Mobilität - ÖPNV Fahrplanabstimmung und Tarifstruktur 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB B) 6.

18 Maßnahme Mobilität Barrierefreiheit 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB B) 7.

20 Maßnahme Sonstiges Feinstaubbelastung durch Feuerwerke (Alternative) 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB C) 2.

21 Maßnahme Sonstiges Müllvermeidung (Ausschanklizenzen) 3 Eignet sich so nicht. 2) SJR + UB C) 3.

22 Maßnahme Sonstiges Müllvermeidung (Weggeworfene Zigaretten) 3 Eignet sich so nicht. 3) SJR + UB C) 4.

23 Maßnahme Sonstiges Kommunales Verbot (Einmalplastik) 3 Eignet sich so nicht. 4) SJR + UB C) 5.

24 Maßnahme Sonstiges Regionale, faire und gesunde Verpflegung 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB C) 6.

29 Maßnahme Verwaltung Personalausstattung (Stadtplanung) 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB D) 1.

35 Maßnahme Verwaltung Papierlose Verwaltung (u.a. Sitzungsunterlagen) 3 Eignet sich so nicht. 5) SJR + UB D) 7.

36 Maßnahme Verwaltung Papierarme Verwaltung 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB D) 8.

38 Maßnahme Verwaltung Begrenzung Wahlplakate 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB D) 10.

39 Maßnahme Verwaltung Kommunales Verbot Plastikwahlplakate 3 Eignet sich so nicht. 6) SJR + UB D) 11.

40 Maßnahme Energie Überprüfung Motoren und Motorsteuerungen 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB E) 1.

42 Maßnahme Energie Photovoltaik auf Dachflächen 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB E) 3.

43 Maßnahme Energie Umrüstung auf LED 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB E) 4.

45 Maßnahme Energie Windenergie 1 Wird bereits verfolgt. SJR + UB E) 6.

55 Maßnahme Energie Photovoltaik auf Freiflächen inkl. landw. Nutzung 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Energievers. 3.

56 Maßnahme Energie Verpflichtung zu Photovoltaik 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Energievers. 4.

57 Maßnahme Energie Förderung Photovoltaik und Solarthermie 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Energievers. 5.

58 Maßnahme Energie Windenergie 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Energievers. 6.

60 Unterziel Energie Erneuerbare Wärmeerzeugung 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Energievers. 8.

63 Maßnahme Mobilität Einschränkung LKW-Durchgangsverkehr 3 Eignet sich so nicht. 8) FFF FFB Mobilität 1.3

64 Maßnahme Mobilität Mobilitätsstationen 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 1.4

65 Maßnahme Mobilität - ÖPNV Ausbau ÖPNV (S-Bahn) 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 2.1
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66 Maßnahme Mobilität - ÖPNV Ausbau ÖPNV (Linienbusverkehr) 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 2.2

67 Maßnahme Mobilität - ÖPNV Ausbau ÖPNV (Tangential- und Expressbuslinien) 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 2.3

68 Maßnahme Mobilität - ÖPNV Kostenloser ÖPNV 3 Eignet sich so nicht. 9) FFF FFB Mobilität 2.4

69 Maßnahme Mobilität - ÖPNV ÖPNV Umstellung auf regenerative Antriebe 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 2.5

70 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr Freigabe Einbahnstraße für Radfahrer in Gegenr. 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 3.1

71 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr CO2-Kompenstation von Dienstreisen 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 3.2

72 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr Fahrradwegeausbau 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 3.3

73 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr Radstationen an Bahnhöfen 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 3.4

74 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr Leihrad-System 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 3.5

75 Maßnahme Mobilität - Fahrradverkehr Mängelerfassung und -beseitigung an Radwegen 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Mobilität 3.6

76 Maßnahme Verwaltung Dienstreisen ohne Flugzeug 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Verwaltung 1.

78 Maßnahme Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Verwaltung 3.

79 Maßnahme Verwaltung Klimaschutzmanagement 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Verwaltung 4.

80 Maßnahme Verwaltung Veto-Recht Klimaschutzmanagement 3 Eignet sich so nicht. 10) FFF FFB Verwaltung 5.

82 Maßnahme Stadtplanung Sanierungsrate Gebäude 3 Eignet sich so nicht. 11) FFF FFB Stadtpl. 2.

83 Maßnahme Stadtplanung Verpflichtung zu Photovoltaik 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Stadtpl. 3.

84 Maßnahme Stadtplanung Begrünung Dachflächen 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Stadtpl. 4.

85 Maßnahme Stadtplanung Neue Stadtquartiere autofrei gestalten 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Stadtpl. 5.

87 Maßnahme Grün- und Stadtplanung Blühstreifen 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Stadtpl. 7.

89 Maßnahme Lkr. evtl. durch ÖA unterst. Recyclingquote 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 1.

90 Maßnahme Landkreis Verbrennen von Plastik einstellen 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 2.

91 Maßnahme Lkr. evtl. durch ÖA unterst. Reduzierung weggeworfene Lebensmittel 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 3.

92 Maßnahme Lkr. evtl. durch ÖA unterst. Restmüll reduzieren 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 4.

93 Maßnahme Landkreis Keine Verbrennung von externem Müll 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 5.

94 Maßnahme Landkreis Kostenlose Biotonne 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 6.

95 Maßnahme Landkreis Biomüllvergärungsanlage 4 Zuständigkeit Landkreis FFF FFB Ress.verbr. 7.

96 Maßnahme Sonstiges Regionale, faire und gesunde Verpflegung 1 Wird bereits verfolgt. FFF FFB Ress.verbr. 8.

1) Ein generelles Tempolimit auf 30 km/h ist nicht möglich, da hierzu besondere Umstände zwingend erforderlich sind (bspw. Gefahrenlage).

2) Rechtlich ist diese Forderung nicht umsetzbar.

3) Es besteht das Problem der lückenlosen Beweisbarkeit der Ordnungswidrigkeit, die mit der jetzigen Personalausstattung nicht realistisch ist.

4) Rechtlich ist diese Forderung nicht umsetzbar.

5) Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist eine papierlose Verwaltung nicht umsetzbar, eine papierarme Verwaltung wird bereits verfolgt.

6) Rechtlich ist diese Forderung nicht umsetzbar.

7) Vorschlag muss technisch zunächst nochmals geprüft werden.

8) Tonnagebeschränkung auf 2,8 t ist rechtlich nicht umsetzbar.

9) Die Finanzierung eines komplett kostenlosen ÖPNV ist kaum vorstellbar.

10) Eine solche Regelung würde den Stadtrat umgehen.

11) Eine verbindliche Rate ist rechtlich nicht durchsetzbar.
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Auszug 
aus der Niederschrift über die 

12. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr 
und Tiefbau 

vom 10.11.2021 
 

 
Vorsitzender, Oberbürgermeister: 
Herr Erich Raff;  
 
Ausschussmitglieder: 
 
Herr Adrian Best; Herr Albert Bosch; Herr Dr. Marcel Boss; Herr Thomas Brückner; Herr 
Quirin Droth; Frau Karin Geißler; Herr Christian Götz; Herr Jan Halbauer; Herr Martin 
Kellerer; Herr Dr. Johann Klehmet; Herr Michael Piscitelli; Herr Mirko Pötzsch; Frau Ire-
ne Weinberg; Frau Dr. Alexa Zierl;  
 
Beratungspunkt (öffentlich): 
 

TOP 3 Beschluss zu eingereichten Positionspapieren Klimaschutz 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau empfiehlt dem Stadtrat: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt im Sinne der, mit den Einreichenden der Positi-
onspapiere abgestimmten, erweiterten Einordnung gemäß Anlage 4 tätig zu 
werden und in die bestehenden Klimaschutzaktivitäten zu integrieren. Der Fo-
kus liegt auf der Umsetzung von kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen, mittel- 
und langfristige Maßnahmen werden parallel verfolgt.  
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Umsetzung von geeigneten Maßnah-
men, gemeinsame Aktionen mit den Einreichenden zu initiieren. 

 
Geänderter Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau empfiehlt dem Stadtrat  
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt im Sinne der, mit den Einreichenden der Positi-
onspapiere abgestimmten, erweiterten Einordnung gemäß Anlage 4 schnellst-
möglichst tätig zu werden und die bestehenden Klimaschutz- und anpassungsak-
tivitäten zu integrieren. Um das Ziel, Fürstenfeldbruck bis 2035 klimaneutral zu 
machen, nicht zu verfehlen, müssen die geeigneten Maßnahmen schnell und 
konsequent umgesetzt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung von 
kurzfristig realisierbaren Maßnahmen, welche bis Ende 2022 verwirklicht sein 
sollen. Mittel- und langfristige Maßnahmen werden parallel ebenfalls mit Hoch-
druck verfolgt.  
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Umsetzung von geeigneten Maßnahmen, 
gemeinsame Aktionen mit den Einreichenden zu initiieren und jährlich den Stand 
der Maßnahmen zu evaluieren und zu bilanzieren.  

TOP Ö  8TOP Ö  8
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3. Die Arbeitskreistreffen zwischen Stadtverwaltung, Umweltbeirat, Stadtjugendrat 

und Fridays for Future Fürstenfeldbruck werden fortgeführt.  
 
Ja-Stimmen:   15  
Nein-Stimmen: 0   
 
 
Für die Richtigkeit des Auszuges: 
Fürstenfeldbruck, 16.11.2021 
 
 
 
gez. Christine Hess 
Schriftführerin 

gez. Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2587/2021 
 

24. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

SA-Nr. 072, Renaturierung Nasenbach und Errichtung einer 
funktionierenden Fischtreppe; Beschluss 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 16.11.2021 

Verfasser Kieser, Christian Zuständiges Amt Amt 3  

Amt 1 

Sachgebiet 30 Rechtsamt Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 30.11.2021 Ö 

 

Anlagen: Sachantrag Nr. 072  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt den Sachantrag Nr. 72 mangels Verbandskompetenz und 
Zuständigkeit abzulehnen.  

 

 

TOP Ö  9TOP Ö  9
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Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Am 25.10.2021 wurde von den Stadtratsfraktionen von SPD und ÖDP folgender ge-
meinsamer Antrag gestellt: 
 
1. 
Der Stadtrat beschließt die zeitnahe Renaturierung des Nasenbachs sowie die Er-
richtung einer funktionierenden Fischtreppe am Stauwehr des Wasserkraftwerks 
durch die Stadtwerke Fürstenfeldbruck. 
 
2. 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dafür zeitnah eine Arbeitsgruppe unter Führung 
der Stadtwerke Fürstenfeldbruck sowie unter Beteiligung von Vereinen (z. B. Fische-
reiverein), Umweltverbänden (z. B. Bund Naturschutz), dem Umweltbeirat, den zu-
ständigen Stadtratsreferent*innen und uns Antragsstellenden einzurichten. Diese 
Arbeitsgruppe soll die Stadtwerke in ihrer Planung unterstützen, damit möglichst 
rasch qualifizierte Vorschläge für die unter 1 genannten Ziele dem UVT zur Diskussi-
on und anschließend dem Stadtrat vorgelegt werden können.  
 
Der Antrag ging am 26.10.2021 bei Herrn Oberbürgermeister Raff ein.  
 
Damit sind die formalen Voraussetzungen des § 29 Abs. 1 der Geschäftsordnung für 
den Stadtrat Fürstenfeldbruck, Wahlperiode 2020 bis 2026, erfüllt. Der Antrag ist 
rechtzeitig vor der Sitzung eingegangen und ausreichend begründet worden.  
 
Damit ist der Oberbürgermeister verpflichtet den Antrag ohne inhaltliche Vorprüfung 
in die Tagesordnung der Stadtratssitzung aufzunehmen. Der Anspruch auf Aufnah-
me eines Antrages in die Tagesordnung besteht auch dann, wenn sich der Stadtrat 
wegen Überschreitung der kommunalen Verbandskompetenz mit dem Antrag sach-
lich nicht befassen darf, sondern dessen Behandlung mit einem Nichtbefassungsbe-
schluss abschließen muss (BayVGH vom 10.12.1986, BayVBL 1987, 239).  
 
Zu prüfen ist, ob die Stadt für die Renaturierung des Nasenbachs sowie die Errich-
tung einer funktionierenden Fischtreppe am Stauwehr des Wasserkraftwerks zustän-
dig ist und wenn nicht, ob der Stadtrat die Stadtwerke Fürstenfeldbruck „anweisen“ 
kann, die im Antrag geforderten Ziele umzusetzen.  
 
Unstrittig ist, dass im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung von Stadt und Stadtwer-
ken die Stadtwerke Fürstenfeldbruck zur evtl. Renaturierung des Nasenbachs sowie 
zur evtl. Errichtung einer funktionierenden Fischtreppe am Stauwehr ihres Wasser-
kraftwerks zuständig sind. Davon gehen auch die Antragsteller aus, da sie ihren An-
trag so formuliert haben, dass die Antragsziele nicht durch die Stadt, sondern durch 
die Stadtwerke realisiert werden sollen.  
 
Die rechtlich entscheidende Frage ist damit, ob der Stadtrat mit der Mehrheit seiner 
Stimmen die Stadtwerke Fürstenfeldbruck quasi „anweisen“ kann, die entsprechen-
den Baumaßnahmen durchzuführen. Aus dem Antrag ergibt sich nicht, wer von den 
Organen der Stadtwerke angewiesen werden soll, die Geschäftsführung, der Auf-
sichtsrat oder die Gesellschafterversammlung.  
 
Unstrittig dürfte sein, dass der Stadtrat keinerlei Weisungsbefugnis gegenüber der 
Geschäftsführung der Stadtwerke hat. 
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Als nächstes ist dann zu prüfen, ob der Stadtrat mit einem konkreten Stadtratsbe-
schluss Weisungen gegenüber den von ihm in den Aufsichtsrat entsandten Stadt-
ratsmitgliedern geben darf. Diese Frage wird in Rechtsprechung und Literatur seit 
Jahren strittig und kontrovers diskutiert. 
 
Auf gesellschaftsrechtlicher Ebene wird ein Aufsichtsrat als selbständiges, selbst 
verantwortliches und unabhängiges Organ gegenüber dem Vorstand und allein dem 
Gesellschaftsinteresse verantwortlich angesehen. Bereits 1962 hat der BGH in ei-
nem Grundsatzurteil entschieden, dass entsandte Aufsichtsratsmitglieder dieselben 
Rechte und Pflichten, wie die gewählten Aufsichtsratsmitglieder haben. Als Angehö-
rige eines Gesellschaftsorgans haben sie den Belangen der Gesellschaft dem Vor-
zug vor denen des Entsendungsberechtigten zu geben und die Interessen der Ge-
sellschaft wahr zu nehmen, ohne an Weisungen des Entsendungsberechtigten ge-
bunden zu sein. Dies hat der BGH bis heute in allen weiteren Entscheidungen zum 
Weisungsrecht gegenüber Aufsichtsratsmitgliedern bestätigt. 
 
Da das Gesellschaftsrecht eine Weisungsfreiheit der Aufsichtsräte annimmt, gilt dies 
grundsätzlich auch für von der Kommune entsandten Aufsichtsratsmitglieder. Dies 
wird mit dem Vorrang des Gesellschaftsrechts begründet, da nach Art. 31 Grundge-
setz Bundesrecht Landesrecht bricht und kommunalrechtliche Vorschriften Bundes-
recht nicht aushebeln dürfen.  
 
Allerdings gibt es auch andere Rechtsansichten. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
in einem Grundsatzurteil vom 31.08.2011 entschieden, dass kommunale Gremien 
gegenüber ihren Vertretern in einem fakultativ errichteten Aufsichtsrat eines Versor-
gungsunternehmens, das als Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert ist 
und an dem die Kommune eine Mehrheitsbeteiligung hält, auch dann weisungsbefugt 
sein könnte, wenn dies im Gesellschaftervertrag nicht ausgeschlossen ist. Allerdings 
erging dieses Urteil auf Grundlage der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen der in 
Art. 113 ausdrücklich regelt, dass die Vertreter der Gemeinde in Aufsichtsräten oder 
entsprechenden Organen von juristischen Personen, an denen die Gemeinde unmit-
telbar beteiligt ist, die Interessen der Gemeinde zu verfolgen haben und an die Be-
schlüsse des Rates und seiner Ausschlüsse gebunden sind. Einschränkend hat das 
Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass das kommunale Weisungsrecht unter 
dem Vorbehalt steht, das nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist.  
 
Eine solche andere gesetzliche Regelung stellt § 52 Abs. 1 GmbH-Gesetz dar, dem-
zufolge auf einen fakultativen, also nur nach dem Gesellschaftsvertrag zu bestellen-
den Aufsichtsrat, verschiedene Vorschriften des Aktiengesetzes, u. a. über die Wei-
sungsfreiheit der Aufsichtsratsmitglieder, entsprechend anzuwenden sind, soweit 
nicht im Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt ist. Im konkreten Fall hatte der 
Gesellschaftsvertrag die Vorschriften des Aktienrechts abbedungen, so dass der Vor-
rang des Bundesrechts vor dem Landesrecht nicht zum Tragen kam.  
 
Anders liegt der Fall bei den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. Nach § 7 Abs. 7 der Ge-
schäftsordnung der Stadtwerke finden auf den Aufsichtsrat § 52 GmbH Gesetz mit 
den dort genannten Vorschriften des Aktienrechts Anwendung, soweit der Gesell-
schaftsvertrag nichts Abweichendes bestimmt. Durch den Verweis auf § 52 GmbH 
Gesetzt mit den dort genannten Vorschriften des Aktiengesetzes wird der Vorrang 
des Gesellschaftsrechtes begründet, so dass die entsandten Aufsichtsratsmitglieder 
nicht weisungsgebunden sind. In § 7 Abs. 7 der Geschäftsordnung findet sich zwar 
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die Einschränkung, dass der Gesellschaftsvertrag etwas Abweichendes bestimmen 
kann, doch hat die Stadt Fürstenfeldbruck von dieser Vorschrift keinen Gebrauch 
gemacht.  
 
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass der Stadtrat kein Weisungsrecht gegenüber den 
von ihm in den Aufsichtsrat entsandten Mitgliedern der Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
hat. Selbst wenn man grundsätzlich nicht die Annahme der in der gesellschaftsrecht-
lichen Literatur geäußerten Mehrheitsmeinung ist, dass durch den Vorrang des Bun-
desrechts, also der aktien- und GmbH-rechtlichen Vorschriften, ein Weisungsrecht 
grundsätzlich nicht bestehen kann, ist es im konkreten Fall des Aufsichtsrates der 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck nach § 7 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages der Stadt-
werke in Verbindung mit § 52 GmbH Gesetz mit den dort genannten Vorschriften des 
Aktienrechtes abbedungen. Von der Möglichkeit des Art. 93 Abs. 2 Satz 3 GO, des 
Vorbehalts von Weisungsrechten in Gesellschaftsvertrag oder der Satzung, hat die 
Stadt Fürstenfeldbruck keinen Gebrauch gemacht.  
 
Unstrittig dürfte sein, dass ein Weisungsrecht des Stadtrates an die Gesellschafter-
versammlung im konkreten Fall nicht besteht, da dies theoretisch nur dann der Fall 
sein kann, wenn die Gesellschafterversammlung auch die Zuständigkeit für die ent-
sprechende Maßnahme hat. Nach § 11 der Satzung der Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
ist die Gesellschafterversammlung zur Entscheidung, ob Baumaßnahmen an Einrich-
tungen der Stadtwerke durchgeführt werden, nicht zuständig.  
 
Anzumerken ist noch, dass ein Stadtratsmitglied, das auch Mitglied im Aufsichtsrat 
der Stadtwerke Fürstenfeldbruck ist, den entsprechenden Antrag in den Aufsichtsrat 
einbringen kann und versuchen kann dort eine Mehrheit für eine entsprechende Be-
schlussfassung im Aufsichtsrats zu finden.  
 
Die Verwaltung kommt deshalb zu o. g. Beschlussvorschlag. 
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